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Zum Geleit

Die Archive erwarten Zuwachs. In der Tat, die Hochzeiten von kom-
munalen Verwaltungen lassen erwarten, dass die Akten des Single-
lebens geschlossen und ausgesondert werden. Archive müssten
fette Aktenzugänge verzeichnen können und wo sie nicht existieren,
müssten neue Archive entstehen.
Außerdem bereiten sich die Kommunalarchive in Schleswig-Hol-
stein darauf vor, die ihnen bisher unbekannten Archivalien der Stan-
desämter ab dem kommenden Jahr in ihre Magazine aufzunehmen. 

Zuwachs wird auch bei den Besuchern der Archive erwartet.  Die
leichtere Zugänglichkeit zu den Personenstandsbüchern wird ver-
mehrt Genealogen in die Archive locken. Eine andere Besucher-
gruppe muss für das Aktenstudium erst noch stärker umworben wer-
den, nämlich die Schülerinnen und Schüler. Der Geschichtswettbe-
werb des Bundespräsidenten bietet einen guten Anlass für mehr
Dates zwischen Schule und Archiv. 

Über die Vorfreude und die Sorgen, die Fragen und Vorbereitungen
tauschten sich die schwangeren Archive auf dem 21. Schleswig-
Holsteinischen Archivtag aus. Davon handeln auch die Leitbeiträge
in diesem Mitteilungsheft.
Noch ist nicht alles gerichtet und manche Hoffnung mag enttäuscht
werden. Wir sind jedenfalls neugierig,  wie viel neues Leben in den
Archiven entsteht.

Spannende Lektüre wünscht

Jutta Briel
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Protokoll der Mitgliederversammlung des VKA
am 27. Mai 2008

Beginn: 17.05  Uhr - Ende: 18.05 Uhr
Anwesend: 25 Mitglieder, als Gast Prof. Dr. Hering

Jutta Briel begrüßt die Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Einladung und
die Beschlussfähigkeit fest. Zum letztjährigen Protokoll, veröffentlicht in dem
Mitteilungsheft 2007, werden keine Anmerkungen gemacht, zur Tagesordnung
gibt es keine Wortmeldungen.

Top 1. Tätigkeitsbericht
Anke Rannegger trägt den in der Anlage beigefügten Bericht vor.

TOP 2: Kassenbericht 2007 
Dr. Manfred von Essen und Hans-Peter Wengel tragen den beigefügten Bericht
vor (Anlage im Original). Einnahmen 2.384,- €, Ausgaben 3.814,72 €; mithin ein
Saldo von -1.430,72 €.1

TOP 3: Bericht der Kassenprüfung
Die Kassenprüfung fand am heutigen Tag  durch Herrn Kuhlemann und Herrn
Jacobsen statt. Durch den Wechsel in der Kassenführung  kam es zu einem
Bruch, es wurden jedoch alle Belege vorgelegt, es wurden keine
Unregelmäßigkeiten festgestellt. Herr Kuhlemann bittet daher anschließend um
Entlastung des Vorstandes. Bei Enthaltung des Vorstandes wird die Entlastung
einstimmig ausgesprochen (18 Ja-Stimmen).

TOP 4: Wahlen im Vorstand: 1. Vorsitz und Schriftführung
Zur Durchführung der Wahl übernimmt  Anke Rannegger den Vorsitz.  Für beide
Posten kandidieren die bisherigen Amtsinhaberinnen. Weitere Kandidaten werden
nicht vorgeschlagen. Es wird daher eine Abstimmung en bloc vorgeschlagen und
durchgeführt. Einstimmig bei Enthaltung von den Gewählten  werden Frau Briel
zur 1. Vorsitzenden und Frau Ueck  zur Schriftführerin gewählt. Beide nehmen die
Wahl an. Danach übernimmt Frau Briel erneut den Vorsitz.

TOP 5: Wahl von 2 Kassenprüfern
Es stellen sich Herr Thiele und Frau  Stoy zur Verfügung. Weitere Kandidaten wer-
den nicht benannt. Auch hier findet eine Abstimmung en bloc statt. Bei Enthaltung
der beiden Kandidaten werden sie einstimmig gewählt.

TOP 6: Haushaltsvoranschlag 2008
Den in der Anlage des Originals beigefügten Haushalt trägt Herr Wengel vor.1

TOP 7: Projekte
Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens will der VKA einen Archivpreis ausloben.
Über den den Anwesenden schriftlich vorliegenden Vorschlag wird ausführlich
diskutiert. Schwerpunkt bildet hier die Frage, ob nur Externe, ein Archiv oder eine

VKA-Nachrichten
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Person aus dem Archivbereich  vorgeschlagen werden können. Die Versammlung
spricht sich dafür aus, möglichst alles offen zu halten. Dies gilt auch für die
Kriterien, die für den Preis zu erfüllen sind. Daher ist die Einschränkung "mit ver-
gleichsweise geringem Personal- und Sachmittelaufwand" zu streichen und "zum
Beispiel" einzufügen bei Bestandserhaltung, Erschließung und Benutzung des
Archivgutes. Für den Archivpreis spricht sich die Versammlung einstimmig aus.

2009 findet ein Norddeutscher Archivtag statt. Es wird deshalb keinen schleswig-
holsteinischen Archivtag und auch keine VKA-Tagung geben. Stattdessen wird ein
Jubiläumsfest verbunden mit der Archivpreisverleihung und einer Mitgliederver-
sammlung geplant.

Eine aktualisierte Ausgabe eines Schleswig-Holsteinischen Archivführers ist
geplant. Herr Watzlawzik bietet seine Mitarbeit an. Aus der Versammlung wird
angeregt, auch die weißen Flecken in der Archivlandschaft zu erwähnen. Prof. Dr.
Hering bietet die Mitarbeit des Landesarchivs an. Es ist denkbar, 2009 eine klei-
nere Ausgabe herauszugeben und 2012 zum Norddeutschen Archivtag in
Schleswig-Holstein eine ausführlichere Ausgabe. Die Mitgliederversammlung
spricht sich einstimmig für den Archivführer aus.

Weiterhin wird sich der Vorstand um eine Verbesserung der Ausbildung in der
Schriftgutverwaltung bemühen.

8. Verschiedenes
Es wird das neue Konzept des Landesarchivtages grundsätzlich begrüßt, der
Verlauf der Tagung  wird positiv bewertet.

gez. Jutta Briel gez. Almut Ueck
1. Vorsitzende Protokollführerin

1Kassenbericht und Voranschlag werden nicht im Mitteilungsheft veröffentlicht.

VKA-Nachrichten
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Tätigkeitsbericht des VKA 2007 - 2008
anlässlich der Mitgliederversammlung am 27.05.2008 

Anke Rannegger, 2. Vorsitzende

Im März 2007 fand die achte Arbeitstagung des VKA nun zum sechsten Mal im
Nordkolleg in Rendsburg statt. Auch dies Mal waren die Zuhörer zahlreich erschie-
nen. 

Das achte Heft der VKA-Mitteilung ist im Sommer 2007 erschienen.

Das Projekt "Schriftgutverwaltung in der Verwaltungsausbildung" haben wir wegen
schleppender Verhandlungen auf eine neue Ebene gehoben. Zusammen mit dem
Landesarchiv hat ein Gespräch in der Kulturabteilung der Staatskanzlei stattge-
funden. Gemeinsam bemühen wir uns, über die Ministerien die Ausbildung in der
Schriftgutverwaltung neu in den Ausbildungsordnungen zu verankern. Ausbil-
dungskonzepte für die Verwaltungsfachangestellten und die Diplomverwaltungs-
wirte sind im Entstehen. 

Für dieses Jahr haben wir gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe aus Kommunal-
und Kirchenarchivaren und dem Landesarchiv erstmals wieder eine zweitägige
Arbeitstagung in Rendsburg vorbereitet. Durch eine Zusammenlegung von
Landesarchivtag und Arbeitstagung erhoffen sich die Veranstalter VKA,
Landesarchiv Schleswig und Städteverbund durch eine Bündelung der Kräfte ein
reichhaltiges Programm und eine größere Aufmerksamkeit im Lande. Ein gemein-
sames Gespräch von Landesarchiv und VKA mit dem s-h Städteverband, dem
Landkreistag und dem Gemeindetag bot die Gelegenheit, sich persönlich vorzu-
stellen und die weitere Beteiligung am Landesarchivtag zu vereinbaren. Die
Themen Verwaltungsstrukturreform, Reform des Personenstandsgesetzes und
Schriftgutverwaltung wurden angesprochen und das Positionspapier des VKA zur
Verwaltungsstrukturreform zur weiteren Verbreitung übergeben. 

Die Idee, eine gemeinsame Ausstellung zur historischen Bildungsarbeit vorzube-
reiten und diese dann an exponierter Stelle zu zeigen, musste mangels Teilnahme
fallengelassen werden. Auch zum Tag der Archive konnten leider keine konzer-
tierten Aktionen gestartet werden, da nur ganz wenige Archive daran beteiligten
waren. Einmal mehr zeigen sich hier die massive Einspannung der Kollegen in
den Archiven im Tagesgeschäft, denen keine Zeit für solche werbewirksamen
Maßnahmen bleibt. 

Der VKA sah sich leider nicht in der Lage, das vom Kreisarchiv Schleswig-
Flensburg angeregte Projekt "Straße der Demokratie" intensiv zu unterstützen.

Das Postkarten-Projekt des VKA war ein voller Erfolg. Ein Nachdruck der
Postkarten sollte angestrebt werden. 

VKA Mitteilungen 2008 8
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VKA-Nachrichten

Termin bitte vormerken

4. Norddeutscher Archivtag

16. Juni - 17. Juni 2009

in

Bremen

Für eine verbesserte Vernetzung im Bereich der Geschichtsarbeit hat der VKA
Kontakt mit der Körberstiftung, die den Geschichtswettbewerb des Bundespräsi-
denten organisiert und der Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte
aufgenommen. 

Der VKA ist im Planungsausschuss der Vorbereitung des Norddeutschen
Archivtages, der im 16./17.06.2009 in Bremen stattfinden wird. 

Erneut hat es einen Vorstoß gegeben, die Kommunalklausel des
Landesarchivgesetzes zu kippen. Der VKA hat sich in einem Schreiben an die
Staatskanzlei gewandt, die mitteilte, dass das Thema zurzeit nicht relevant sei. 

Für die technische Betreuung der Homepage konnte ein neuer Mitarbeiter auf
Honorarbasis gewonnen werden. Es wurden bereits einige neue Seiten eingestellt
und weitere sind in Arbeit.

Die Mitgliederzahl blieb während des Berichtszeitraumes weitgehend konstant, es
mussten zwei Austritte verzeichnet werden. 
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21. Schleswig-Holsteinischer Archivtag 
und die

9. Arbeitstagung des VKA
in Rendsburg

Almut Ueck

Am 27./28. Mai 2008 fand der  21. Schleswig-Holsteinische Archivtag statt.
Eingeladen hierzu hatten die drei kommunalen Landesverbände, das
Landesarchiv Schleswig-Holstein und der Verband schleswig-holsteinischer
Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V. (VKA). In Vorbereitung des
Experimentes, die bisherigen Landesarchivtage und die Fachtagungen des VKA
zu einer gemeinsamen Veranstaltung zu verschmelzen, haben Mitglieder des
Vorstandes des VKA, Archivare des Landesarchivs, des Nordelbischen
Kirchenarchivs und der drei größten schleswig-holsteinischen Stadtarchive ein
attraktives Programm zusammengestellt, das mit 87 Teilnehmern/Teilnehmerinnen
auch auf eine entsprechende Resonanz traf.

Nach der Eröffnung spricht die Beauftragte für Minderheiten und Kultur des Lan-
des Schleswig-Holstein, Frau Caroline Schwarz, die sich mit der Umsetzung des
kommunalen Paragraphen des Landesarchivgesetztes sehr zufrieden zeigt.
Allerdings werden die Archive noch häufig als Fremdkörper angesehen oder gar
für überflüssig gehalten. Dabei sei eine Kontrollfunktion der Verwaltung nur durch
Archive möglich. Archive müssten als eine zentrale Verwaltungseinheit angesehen
werden. Das spreche dafür, dass  die Kommunalklausel des Landesarchivgeset-
zes beibehalten werde.
Das Geschäftsführende Vorstandsmitglied des Städteverbandes, Herr Jochen von

VKA Mitteilungen 2008 10
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Allwörden, weist in seinem Grußwort insbesondere auf den vom VKA erstellten
Flyer zur Schriftgutverwaltung hin, bemängelt die ungenügende Berücksichtigung
der Archive bei der Umsetzung von Verwaltungsprozessen und wünscht sich eine
stärkere Zusammenarbeit der kommunalen Landesverbände mit den Archiven.
Der Bürgermeister der Stadt Rendsburg sieht in dem Personenstandsrechtsre-
formgesetz eine Erhöhung der Servicequalität der Archive. Wünschenswerte
Kooperationen zwischen Kommunen sind auch im Archivbereich denkbar.
Herr Dr. Carl vom Schleswig-Holsteinischen Heimatbund weist auf die Bedeutung
der Archive für seinen Verband hin. Ein sichtbares Zeichen ist das neue Findbuch
über die Bestände des Heimatbundes, erstellt vom Landesarchiv Schleswig-
Holstein. Er kritisiert die mangelhafte personelle Ausstattung der Archive,
Schließung von 4 Wochen im Sommer oder eine nicht tägliche Öffnung des Kieler
Stadtarchivs zeige deutlich die Problematik.

Nach diesen Grußworten moderiert Johannes Rosenplänter vom Stadtarchiv Kiel
die erste Sektion: Reform des Personenstandsgesetztes. Einführend weist Frau
Carola Hofbauer-Raup vom Standesamt Schleswig in das Schriftgut des
Standesamtes ein. Heiratsbücher, Geburtenbücher und Sterbebücher sind fest
eingebunden im Gegensatz zu den Familienbüchern, die als Loseblatt vorliegen.
Eine Fortführung der Bücher erfolgt in der Form von Randvermerken. Bei den
Zweitbüchern handelt es sich um wortwörtliche Kopien der Personenstands-
bücher. Zu den drei Personenstandsbüchern werden Namensverzeichnisse
geführt. Daneben werden Sammelakten geführt, in denen sich auch Schriftstücke
befinden können, deren Aussage nicht in den Büchern erscheinen. Zum Schluss
ihres Vortrages weist die Referentin darauf hin, dass auch bei den zukünftig den
Archiven anzubietenden Registern Einträge vorhanden sein können, die dem
Datenschutz unterliegen. Nach bisherigem Recht  können nur einzelne Personen-
standseinträge, nicht die ganzen Bücher eingesehen werden, Behörden erhalten
Einsicht nur unter Angabe des Zwecks. Privatpersonen können nur den eigenen
Eintrag bzw. die der geraden Linie einsehen, nur bei glaubhaft rechtlichen
Interesse auch die Zweiglinie. 

Frau Dr. Jessica von Seggern vom Staatsarchiv Hamburg weist in ihrem Vortrag
"Die Auswirkungen des Personenstandsrechtsreformgesetztes auf die Archive"
darauf hin, dass Personenstandsregister, Zweitbücher und die Sammelakten den
Archiven anzubieten sind. Während die Register und Zweitbücher dauernd aufzu-
bewahren sind, endet die Pflicht zur Aufbewahrung der Sammelregister. Für die
Familienbücher werden keine Fristen genannt, sie werden nicht mehr fortgeführt.
Nach Abgabe an die Archive werden nur noch beglaubigte Abschriften ausgefer-
tigt und keine Personenstandsurkunden mehr.

Die anschließende rege Diskussion, in der u.a. die Archivwürdigkeit der Sammel-
akten und die Möglichkeit der Mikroverfilmung der Zweitbücher angesprochen
wird, zeigt Herrn Joachim Thode vom Innenministerium, dort zuständig für das
Standesamtswesen, dass zwischen beiden Bereichen noch Abstimmungsbedarf
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besteht und ein Dialog erfolgen muss. Die elektronischen Register werden in
Schleswig-Holstein 2009 noch nicht eingeführt, ein zentrales Register wird vom
Ministerium befürwortet. Die Personenstandsverordnung wird gerade erstellt.
Besorgt zeigen sich die anwesenden Archivare vor allem über die Überlieferung in
den Kommunen, die kein Archiv unterhalten. Es stellt sich die Frage: "Was pas-
siert, wenn nichts passiert?" Mit einer Änderung wird das Thesenpapier "Auswir-
kungen der Novellierung der Personenstandsgesetzgebung auf die kommunalen
Archive" verabschiedet.

Am Nachmittag führt Dr. Jan Lokers vom Archiv der Hansestadt Lübeck durch die
zweite Sektion: "Schüler und Archiv: Zwei Welten begegnen sich". In seinem
Vortrag "Spurensuche im Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten: Schüler
forschen im Archiv" stellt Sven Tetzlaff von der Körberstiftung Hamburg  die
Körberstiftung und den seit 1973 bestehenden Geschichtswettbewerb vor. Dieser
steht auf zwei Säulen, dem forschenden Lernen und der Lokal- und
Regionalgeschichte. Die Stellung Schleswig-Holsteins im Bundesvergleich
beschreibt er als stabile Grundlage, deutlich ausbaufähig. In drei Workshops wird
das Thema näher beleuchtet: "Archive und Geschichtswettbewerb: Möglichkeiten
zur Zusammenarbeit", "Schülerinnen  und Schüler im Archiv: Praktische und
rechtliche Aspekte" und "Archiv und Schule - zwei ungleiche Partner?" Obwohl
Projektarbeit im 12. Schuljahr im Lehrplan steht, suchen nur wenige
Geschichtslehrer den Kontakt zu ihrem Kommunalarchiv, da sie während ihrer
Ausbildung nichts über Archive erfahren haben und selbst keine lokalhistorische
Kompetenz haben. So muss jedes Archiv durch persönlichen Kontakt mit einzel-
nen Lehrern die Verbindung zur Schule herstellen und sich dabei bewusst
machen, für welche Schularten das Archiv über Archivalien verfügt, mit welchen
Personalressourcen die Schüler betreut werden können und wo die Begrenzung
durch die eigenen Möglichkeiten liegen. Arbeitserleichterung könnte mit standar-
disierten regelmäßigen statt sporadischen Kontakten erreicht werden. 

Mit der 3. Sektion "Und was ist mit den Akten? Überlieferungssicherung in der
Verwaltungsstrukturreform", durch die Jutta Briel vom VKA  führt, beginnt der 2.
Tagungstag. In seinem Vortrag "Gliederung der Verwaltung und Rechtspflege in
Schleswig-Holstein in vorpreußischer und preußischerZeit" gibt Dr. Hans Wilhelm
Schwarz einen kurzen Überblick über die Verwaltungs- und Strukturreformen der
letzten Jahrhunderte. Mit der aktuellen Reform beschäftigt sich Harald Bach vom
Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein in seinem Vortrag "Sachstand
Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform". Er weist darauf hin, dass im
Wesentlichen noch die Struktur aus den 70er Jahren besteht, die aufgrund des
Wandels u.a. in der Technik und der Informationstechnologie gepaart mit einer
komplexeren Anforderung an die Verwaltung nicht mehr den Ansprüchen der
modernen Zeit genügt. Nach der Durchführung einer Aufgabenkritik wurde mit der
Durchführung einer Funktionalreform und der Verwaltungsstrukturreform auf
unterschiedlichen Ebenen begonnen. Es fand eine Reduzierung der
Verwaltungseinheiten von Januar 2000 bis Juni 2008 von 222 auf 148 statt. Durch
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den Verwaltungszusammenschluss wird besser qualifiziertes Personal mit mehr
Personalflexibilität und geringeren Verwaltungskosten erwartet. Nach
Berechnungen des Landesrechnungshofes sind 9000 Personen pro
Verwaltungseinheit die Mindestgröße für eine wirtschaftliche Verwaltung. Auf der
Ebene des Landes muss über den Wegfall von Aufgaben, eine mögliche
Privatisierung, die Verlagerung von Aufgaben auf Dritte und die Kommunalisie-
rung von Landesaufgaben ins Auge gefasst werden. Wesentliche Entscheidungen
für die Kreis- und Landesebene stehen noch aus. Anschließend wird von Christian
Lopau und Kirsten Puymann das Positionspapier des VKA zur Verwaltungsstruk-
turreform in Schleswig-Holstein präsentiert. Bei Christian Lopau von der
Archivgemeinschaft Ratzeburg/Mölln reduzierten sich die Archivstandorte von
acht auf fünf, durch Zusammenlegung von Ämtern in seinem Sprengel verlor er
zwei von sechs Mitarbeitern bei gleichzeitiger Erhöhung der Aktenabgabe.
Aufgrund besserer Räumlichkeiten und der Anschaffung neuer Regale zieht er
jedoch eine positive Bilanz der Verwaltungsreform für seine Archivgemeinschaft.
In der sich anschließenden Diskussion mit Harald Bach und Jan-Christian Erps
vom Schleswig-Holsteinischen Landkreistag übt dieser eine strukturelle Kritik an
dem Vorgehen, er vermisst ein in sich schlüssiges Gesamtkonzept. Größere
Ämter, die jetzt eingerichtet wurden, verlangen eigentlich auch größere Kreise.
Eine Stärkung der Verwaltung bedeutet eine Schwächung der kommunalen
Selbstverwaltung. Es entspann sich die Diskussion, wie die Archivare vor Ort bei
dem Bestreben, die Überlieferung zu sichern, unterstützt werden können, vor
allem wie die Archivierungspflicht für alle Kommunen besser durchgesetzt werden
kann. Das Innenministerium und die Staatskanzlei sehen sich nicht in der Lage,
den Kommunen Vorschriften zu machen. Möglicherweise könnte die
Kommunalauf-sicht eingeschaltet werden. 

Mit ihrem Vortrag "Gebiets- und Verwaltungsreform in den nordelbischen
Kirchenkreisen" zeigt Dr. Annette Göhres vom Nordelbischen Kirchenarchiv, dass
auch die Kirche wegen der schlechten Finanzen eine Verwaltungsreform durch-
führen muss. Aus den 27 Kirchenkreisen der Nordelbischen Kirche werden 11
Kirchenkreise gebildet. Das Archivwesen wird im neuen Gesetz als Verwaltungs-
aufgabe erfasst werden.

In Tradition der bisherigen Archivtage wird in der 4. Sektion einem Archiv die
Möglichkeit geboten, sich darzustellen. Dr. William Boehart von der Archivge-
meinschaft Schwarzenbek spricht anlässlich seines Jubiläums "Gemeinsam sind
wir stark - Ein Rückblick auf 25 Jahre Archivgemeinschaft Schwarzenbek". Die
Archivgemeinschaft besteht aus 5 Archiven, die vor Ort angesiedelt sind, zweimal
war die Einrichtung in den 90er Jahren gefährdet, 2003 hat sogar der
Kulturausschuss einer Mitgliedskommune für den Austritt gestimmt, allerdings
wurde der Beschluss nicht weiter verfolgt.
Von den Teilnehmern wird das neue Tagungskonzept als gelungen betrachtet. Es
wird nur bedauert, dass kirchliche Archivpfleger und Archivare des Landesarchivs
unterrepräsentiert sind.

Tagungsberichte
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Archivmesse

14

Dr. Hartmann/Regis

Hinter der Lübbelau 6 in 21 379 Scharnebeck - 04136-91 0158

Archivkartons, Einschlagmappen, Fotoarchivierung, Grafikmappen, säurefreie und alterungsbeständige

Materialien.

ArchivInform

Treskowstraße 63/64
13 156 Berlin
030-52 54 99 28

Bestandserschließung,

Retrokonversion und

Audiovisuelle Medien
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Archivmesse
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MicroFormat

Bernd Kloth
Zur Linnbek 44a

24783 Osterrönfeld

Umsetzung verschie-

denster Dokumente

auf mikrografische

und digitale

Datenträger

Orga-Systeme-Türk

Reinhard Türk
Friedrichstrasse 16

31 582 Nienburg

Archivmappen,

Zeichnungsarchivierung,

Archivkartons,

photographische
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Grußwort der Beauftragten für Minderheiten und Kultur

Caroline Schwarz

anlässlich des 21. Schleswig-Holsteinischen Archivtags
Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter Herr Professor Hering,
sehr geehrte Frau Briel,
sehr geehrter Herr Breitner,
sehr geehrte Anwesende!

Ich danke sehr herzlich für die Einladung zum 21. Schleswig-Holsteinischen
Archivtag, die ich gern angenommen habe: 
Ich freue mich, Ihnen ein Grußwort der Landesregierung - und mit ihm zugleich
Grüße von Ministerpräsident Peter-Harry Carstensen - zu überbringen, der Ihrer
Konferenz Erfolg und gute Ergebnisse wünscht.

Das zweitägige Programm konzentriert sich auf vier Schwerpunktthemen. An die-
ser Stelle differenziert auf jedes einzelne einzugehen, würde den zeitlichen
Rahmen eines Grußwortes sprengen. Sehen Sie mir daher bitte nach, dass ich
etwas allgemeiner bleiben werde.

Ich beginne mit drei Zitaten. 
Es handelt sich jeweils um Aussagen zur allgemeinen Archivsituation in
Kommunen. 
Erstes Zitat:
"Es wurde davon abgesehen, ein zentrales Samtgemeindearchiv einzurichten,
weil die Wege zu den einzelnen Mitgliedsgemeinden zu weit wären; deshalb wird
das Schrift- und Archivgut gesichtet und den amtlich bestellten Heimatpflegern der
Mitgliedsgemeinden übergeben, die die Dorfgeschichte kontinuierlich aufarbeiten,
fortführen und öffentlich präsentieren."
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Zweites Zitat:
"Kein öffentlich benutzbares Archiv vorhanden, das Stadtmuseum dokumentiert
die gesellschaftlich relevanten Ereignisse."!
Drittes Zitat:
"Die Unterlagen liegen beim Archivar zu Hause."

Das sind drei Antworten auf eine Umfrage unter niedersächsischen Kommunen
aus dem Jahr 2001, die abdriften in den Bereich Realsatire. 
Die darin deutlich werdende, äußerst eigenwillige und sehr weit gefasste
Interpretation des Archivbegriffs lässt sich nur schwer in Übereinstimmung bringen
mit gleich welchem Archivgesetz der Bundesländer. 

Es liegt mir selbstverständlich fern, mit dem Finger auf die Unzulänglichkeiten in
anderen Ländern zu zeigen, zumal die Aussagen älteren Datums sind: 
Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass die Unkenntnis der rechtlichen
Grundlagen und Aufgaben von Kommunalarchiven, die sich in diesen Zitaten
dokumentiert, kein Einzelfall ist. 
Und ich halte es für genau so vorstellbar, dass diese Antworten zum
Erhebungszeitpunkt auch in unserem Lande möglich gewesen wären, obwohl
Schleswig-Holstein seit 1992 ein Landesarchivgesetz hat.

Die Gründe für diese erstaunlichen Aussagen liegen meines Erachtens auf der
Hand:
In den Verwaltungen, sei es in Kommunen oder in Landeseinrichtungen, werden
Archive nicht selten als Fremdkörper verstanden: 
Sie passen nicht nahtlos in die gewohnten Strukturen, ihr Aufgabenbereich
erscheint nicht allen sinnvoll, manche halten sie vielleicht sogar für überflüssig. 

Nicht allen Verwaltungsmenschen ist bewusst, 

· dass die Archive die Verpflichtung haben, die Entscheidungsprozesse und
Aktionen der Verwaltungsorgane, durch die das politische, wirtschaftliche und kul-
turelle Leben in der Gesellschaft geregelt wird, transparent zu halten;  
· dass erst dadurch die Voraussetzungen für Bürger und demokratische
Kontrollorgane zur Beteiligung am Verwaltungshandeln geschaffen werden und 
· dass nur so die historische Forschung in die Lage versetzt wird, die Überlie-
ferungen sachgerecht zu interpretieren.

Wenn z.B. "Altakten" im Keller verschimmeln und nicht mehr lesbar sind, 
wenn Schriftgut, das es zu archivieren gilt, lückenhaft ist, weil vermeintlich bedeu-
tungslose Unterlagen unbedacht vernichtet wurden, 
wenn Dateien ungeprüft gelöscht wurden, oder
wenn altes Kartenmaterial im Zuge einer "Aufräumaktion" im Papiercontainer lan-
det, dann kann das schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. 
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Sobald zum Beispiel ortsgeschichtliche Ereignisse und Sachverhalte rekonstruiert
werden sollen oder sich Konflikt- oder Streitfälle oder gar politische "Affären" erge-
ben, zu deren Aufklärung ein lückenlos vorhandenes Schriftgut zwingend erfor-
derlich wäre, kann das Fehlen gravierende Probleme verursachen.

Archive können nur dann ihrer Aufgabe nachkommen, wenn sichergestellt ist,
dass sie nach Kräften durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung
unterstützt werden. Voraussetzung ist, dass das Archiv nicht als Fremdkörper
angesehen wird, sondern als eine wichtige, ja zentrale Verwaltungseinheit. 

Eine weitere Voraussetzung ist, dass eben jene Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
erkennen, dass in ihrem Archiv "geballtes Leben zwischen Aktendeckeln"
zu finden ist, wie zum diesjährigen "Tag der Archive" eine Zeitung titelte. 
Und eine wichtige Rolle spielt letztlich das Bewusstsein, dass jeder und jede von
ihnen am jeweiligen Arbeitsplatz durch eine sorgsame Schriftgutverwaltung dazu
beitragen kann, das öffentliche Gedächtnis der Kommune nicht an Demenz, d.h.
schwindendem Gedächtnis, erkranken zu lassen. 
Wer weiß, dass es sich lohnt, das öffentliche Gedächtnis aktiv und lebendig zu
erhalten, wird auch gute Zu-Arbeit leisten.

Angeregt durch das Landesarchiv und den Verband schleswig-holsteinischer
Kommunalarchivarinnen und Kommunalarchivare befasst sich die Staatskanzlei
zur Zeit gemeinsam mit dem Finanz- und vor allem dem Innenministerium damit,
auf welche Weise ein entsprechendes Modul in die Ausbildung der
Verwaltungskräfte integriert werden könnte. 
Ergänzend werden Überlegungen angestellt, künftig auch wieder Fortbildungen
anzubieten, um die Bewusstseinsbildung zu fördern, damit Geschichtslosigkeit
keine Chance erhält.

Wenn Archivare und Archivarinnen häufig genug noch als "Fremdkörper" gelten,
so haben sie 1992 in Schleswig-Holstein doch immerhin den Status der
"Gesetzlosen" verloren: Sie können sich auf das Landesarchivgesetz stützen, das
ihre Arbeit definiert und legitimiert. 

Irritationen entstanden kurzfristig im letzten Jahr, als Gerüchte die Runde mach-
ten, dass der § 15 des Landesarchivgesetzes verändert werden solle. 
Dieses Gerücht entbehrte nicht vollständig einer Grundlage, war aber - wie es
Gerüchten zumeist eigen ist - wohl ein wenig aus dem Ruder gelaufen. 
Es spricht alles dafür, dass die bewährte Praxis beibehalten wird.

Schleswig-Holstein hat 20 Städte und 1.037 Gemeinden, davon 910 mit weniger
als 2.000 Einwohnern. Und es gibt 107 kommunale Archive. 
Berücksichtigt man die Amts-Archive und die Gemeinschaftsarchive, jeweils von
mehreren Kommunen getragen, so ergibt sich: 
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Grob geschätzt wird der Gesetzesauftrag zur Einrichtung kommunaler Archive fast
hundertprozentig erfüllt. 
Ob angesichts leerer Kassen überall optimale Bedingungen anzutreffen sind,
möchte ich offen lassen. Es gibt sicherlich noch viel zu tun, nicht nur in den
Archiven selbst, sondern - wie bereits erwähnt -  auch in den Verwaltungen.

Eine Kommune, die nicht geschichtslos sein oder bleiben will, muss wissen, dass
"ihr" Archiv der beste Garant dafür ist, die Überlieferung zu sichern. 
Nichts ist umsonst, daher müssen die Kommunen auch dafür sorgen, dass ihre
Archive so gut wie möglich ausgestattet sind - sowohl personell als auch mit ent-
sprechenden Räumlichkeiten und mit Sachmitteln.

Wer, wenn nicht das Kommunalarchiv kann dem Ortsfremden, dem
Laiengeschichtsforscher, dem Wissenschaftler die benötigten Informationen ver-
mitteln. 
Vor Ort findet man alles: 
Das Rendsburger Stadtarchiv z.B. gibt Auskunft über die Rolle Rendsburgs 

-   während der Reformation, 
-   oder im Dreißigjährigen Krieg, als Wallensteins Truppen die Stadt besetzt hiel-

ten, 
- oder während des schleswig-holsteinischen Befestigungskampfes gegen

Dänemark in den Jahren 1848 bis 1850 
-   oder über den Bau des Rendsburger Wahrzeichens, die Hochbrücke über den

Nord-Ostsee-Kanal.

Ich habe nicht ohne Absicht als Beispiele für die Kompetenz der Archive gerade
die geschichtlichen Themen gewählt. 

Historische Bildungsarbeit ist ein Bestandteil der Archivaufgaben. 
In einer Empfehlung der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen
Städtetag vom 18. April 2005 heißt es: 

"… Das Kommunalarchiv trägt durch Historische Bildungsarbeit dazu bei, das
unverwechselbare, historisch gewachsene Profil einer Kommune bewusst zu
machen, zu schärfen und nachhaltig zu vermitteln. Dadurch wird das Archiv zum
historischen Kompetenzzentrum seiner Kommune…." 
Und etwas weiter im Text: "… Die Vermittlung von Kenntnissen über das ‚Woher'
beginnt bei Kindern. Ihre Neugier findet in der Lokalgeschichte ein reiches Feld. 
Die Angebote der Kommunalarchive sind für die Bildungseinrichtungen von
besonderer Bedeutung…"

Öffentliche historisch-kulturelle Einrichtungen wie Archive, Museen oder
Bibliotheken haben einen Bildungsauftrag, der umso bedeutsamer geworden ist
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nach dem PISA-Schock. Der liegt zwar schon einige Jahre zurück, ist aber immer
noch unverdaut. 
Der außerschulische Lernort Bibliothek ist seitdem auf einem guten Weg, nicht
zuletzt aufgrund einer Rahmenvereinbarung über die Zusammenarbeit von öffent-
lichen Schulen und öffentlichen Bibliotheken. 

Sie wurde 2005 zwischen dem Büchereiverein Schleswig-Holstein e.V. und dem
Bildungsministerium abgeschlossenen. 
Die entsprechenden Aktivitäten sind auf die Rahmenrichtlinien des
Bildungsministeriums abgestimmt und werden mit sehr gutem Erfolg angenom-
men und durchgeführt. 

Der außerschulische Lernort Archiv steht dahinter leider noch zurück. 
Wenn Vielfalt und Intensität der Zusammenarbeit zwischen Archiven und Schulen
wachsen soll, wird dies vermutlich nur durch eine gemeinsame Initiative enga-
gierter Lehrkräfte und Archivhistoriker möglich sein, eventuell aber auch durch
eine ganz ähnliche Rahmenvereinbarung wie die der zur Zusammenarbeit zwi-
schen Schule und Bibliotheken.

Die relativ geringe Archivbenutzung durch Schüler und Schülerinnen lässt sich in
Schleswig-Holstein unter anderem an der - gelinde gesagt - bescheidenen
Beteiligung am  Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte des Bundespräsidenten
festmachen. 
Aber es gibt auch Erfolge: 2007 errang eine 9. Klasse aus Geesthacht bei diesem
Wettbewerb, der jährlich von der Körber-Stiftung ausgerichtet wird, einen zweiten
Preis. 
Die Schüler und Schülerinnen untersuchten in ihrer Studie "Mit dem Moped in die
Milchbar" die Halbstarken-Bewegung in Geesthacht. 
Ein dritter Preis ging im gleichen Jahr an eine Schülerin aus Kiel, die den
Widerstandskampf ihres Urgroßvaters im Nationalsozialismus und seine
Auswirkungen auf die eigene Familie erforschte. 
Diese Erfolge begrüße ich, aber sie reichen nicht aus. 

Schüler und Schülerinnen in Schleswig-Holstein sollten mehr Gelegenheit erhal-
ten, differenzierte Blicke in die Vergangenheit und die spezifische Geschichte vor
Ort zu erhalten. 
Archive und Schulen sind gefordert: 
-   Schulen müssten sich künftig mehr öffnen für die außerschulische Wirklichkeit 

und Kooperationen eingehen mit den Archiven vor Ort, 
-   und die Archive vor Ort müssten, ggf. stärker als bisher schon, auf die ortsan

sässigen Schulen zugehen mit Vorschlägen und Angeboten.

Das ist aus dem Stand sicher nicht zu leisten, sollte von Ihnen aber verstanden
werden als Anregung, in Gespräche mit den verantwortlichen Stellen einzutreten. 
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Meine Herren und Damen, ich habe versucht, einige der auf der Tagesordnung
stehenden Themen zu streifen. 
Sie werden in den Workshops noch viel Gelegenheit haben, ausführlicher zu
diskutieren und Ideen zu entwickeln.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Verlauf und zwei anregende, diskussions-
freudige Begegnungstage.
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"Und was ist mit den Akten?"

Das Thema "Überlieferungsbildung in der Verwaltungsstrukturreform" auf dem
21. Schleswig-Holsteinischen Archivtag 2008

Jutta Briel, Stadtarchiv Kiel

Die tiefgreifenden Veränderungen in der kommunalen Landschaft Schleswig-
Holsteins durch die aktuelle Verwaltungsstrukturreform lassen ebensolche in der
Archivlandschaft erwarten.
Die Bildung größerer Verwaltungseinheiten durch Zusammenlegung oder
Zusammenarbeit von Gemeinden, Ämtern und Kreisen und die Kommunalisierung
von Landesaufgaben erzeugt bei den Archivarinnen und Archivaren sowohl Sorge
als auch Hoffnung. Die Frage nach dem Verbleib der jeweiligen Akten stellte sich
im Reformprozess außer ihnen niemand. Deshalb war es ein dringendes
Bedürfnis, diese Frage auf dem Schleswig-Holsteinischen Archivtag aufzugreifen. 
Zunächst sollte die historische Dimension des Themas ins Gedächtnis gerufen
werden. Dr. Hans Wilhelm Schwarz, einer der wenigen Fachleute der schleswig-
holsteinischen Verwaltungsgeschichte, bot den Tagungsteilnehmern und
Teilnehmerinnen einen fundierten und kurzweiligen Rückblick auf die kommunale
Verwaltungsstruktur und ihre Veränderungen in den letzten 400 Jahren. Wer
angesichts des komplexen, vielfältigen und unüberschaubaren Gefüges von
Gemeinden, Harden, Kirchspielen, Landschaften und Kreisen dabei ein wenig den
Faden verloren hat, kann in dem Buch - Ute Neuhaus-Schröder: Heimatforschung
in Schleswig-Holstein. Husum. 2001 - nachlesen.

Der Blick in die Geschichte machte einmal mehr deutlich, dass die Verwaltungs-
strukturreform in historisch gewachsene Strukturen und Identitäten eingreift, die
allerdings auch in der Vergangenheit bereits vielfältigen Veränderungen unterla-
gen. 
Über den Sachstand der Verwaltungsstruktur- und Funktionalreform referierte
Harald Bach vom Innenministerium. Die Zusammenschlüsse im kreisangehörigen
Bereich soll die Verwaltungen fit für die gestiegenen Anforderungen machen und
Kosten reduzieren. Für die Verwaltung der Ämter und amtsfreien Gemeinden gilt
nun eine Mindestgröße von 8.000 Einwohnern. Bis zum 31.12.2006 konnten die
Kommunen, die diese Bedingung nicht erfüllten, Vorschläge für Verwaltungs-
zusammenschlüsse machen und sich dafür die "Hochzeitsprämie" als finanzielle
Förderung sichern. Verwaltungszusammenschlüsse konnten durch die Neubil-
dung oder Erweiterung von Ämtern, die Bildung von Verwaltungsgemeinschaften,
Fusionen von Gemeinden und die partielle Zusammenarbeit gebildet werden Die
Zahl  der Verwaltungen in Schleswig-Holstein reduzierte sich von Januar 2000 bis
Mai 2008 von 222 auf 146. Die Strukturreform ist damit auf der Gemeindeebene
aus Sicht des Innenministeriums erfolgreich abgeschlossen.
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Nächstes Etappenziel ist die Kreisreform. Die Kreise sollen künftig mindestens
180 000 bis 200 000 Einwohner bei maximal 2 500 Quadratkilometern Fläche
haben. Von Fusionen der Kreise kann abgesehen werden, wenn die geforderten
Einsparungen auf andere Weise erreicht werden. Die Kreise und kreisfreien
Städte sollen darüber hinaus Kooperationsräume bilden, die die vom Land zu
übertragenden Aufgaben durchführen. Die Kreisgebiets- und Funktionalreform soll
bis 2013 umgesetzt werden. 

Zur anschließenden Diskussion der Auswirkungen dieser Veränderungen in der
kommunalen Verwaltungsstruktur auf das Archivwesen begrüßte Jutta Briel neben
den beiden Referenten Christian Erps, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des
Schleswig-Holsteinischen Landkreistags, Christian Lopau von der Archivgemein-
schaft Ratzeburg/Mölln und Kirsten Puymann vom Gemeinsamen Archiv des
Kreises Steinburg und der Stadt Itzehoe. Im Mittelpunkt der Diskussion sollte die
Ausgangsfrage: "Und was ist mit den Akten?" stehen. Zunächst machten die bei-
den Archivare deutlich, worin die Sorgen und Hoffnungen der Kommunalarchive in
diesem Zusammenhang bestehen. Erfahrungsgemäß führen Verwaltungsstruktur-
änderungen dazu, dass Akten geschlossen werden, und Umzüge von Verwal-
tungseinheiten zu Aussonderungen von Akten. Dass diese tatsächlich den Weg in
ein zuständiges Archiv finden, ist die Sorge der “Schutzengel des Papiers”. Dass
die reformgestärkten, vergrößerten Verwaltungseinheiten besser in der Lage sind,
die Archivierungspflicht des Landesarchivgesetzes zu verwirklichen, ist die damit
verbundene Hoffnung der Archivare. 
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Christian Lopau berichtet über die Entwicklungen aus seinem Verantwortungsbe-
reich. Er betreut die Archivgemeinschaft der beiden Städte Mölln und Ratzeburg
und die Archivgemeinschaft Breitenfelde, die bisher aus sechs Ämtern bestand.
An den sechs Archivstandorten arbeiten jeweils Verwaltungsmitarbeiter oder
Honorarkräfte dem Archivar zu. Im Zuge der Verwaltungsstrukturreform
· schlossen sich die Ämter Nusse und Sandesneben zusammen, 
· bildete das Amt Breitenfelde eine Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt  

Mölln, 
· wurde das Amt Gudow Sterley aufgelöst und die Gemeinden auf die 

Ämter verteilt; darunter 4 Gemeinden an das nicht zur Archivgemeinschaft
gehörende Amt Büchen

· wurde das Amt Ratzeburg-Land um 7 Gemeinden vergrößert und umbe-
nannt in "Amt Lauenburgische Seen"

Der Archivstandort Gudow wurde daraufhin aufgelöst, das Amtsarchiv Breitenfelde
zog in das Stadtarchiv Mölln und das Amtsarchiv Nusse zog nach Sandesneben.
Die Archivstandorte verringerten sich dadurch von 8 auf 5. Lopau zog das positi-
ve Fazit, dass sich seine Tätigkeit durch die Reduzierung der Archivstandorte
erleichtert und Finanzmittel aus der Hochzeitsprämie die Archivausstattung ver-
bessert hat. Eine signifikante Zunahme von Aktenablieferungen kann er nicht fest-
stellen. Zukünftig wird eine große Archivgemeinschaft Nordkreis Herzogtum
Lauenburg angestrebt. 

Anders dagegen der Bericht von Kirsten Puymann aus dem Kreis Steinburg:
· Die Gemeinde Lägerdorf trat dem Amt Breitenburg bei. Der ehrenamtliche

Archivar von Amt Breitenburg wird nun neuerdings das Archivgut von
Lägerdorf mitbetreuen.

· Die Stadt Wilster und das Amt Wilstermarsch bilden eine Verwaltungsge-
meinschaft, die Geschäftsführung liegt beim Amt. Eine Planung für eine
Neuordnung der Archivierung des stundenweise nebenamtlich betreuten
Amtsarchivs und des ehrenamtlich betreuten Stadtarchivs gibt es nicht.  

· Die Ämter Horst und Herzhorn schlossen sich zusammen. Archive gab es 
nicht und sind auch nicht geplant.

· Vier Gemeinden traten neu dem Amt Itzehoe-Land bei. Es gibt keine
Archivlösung.

· Die Gemeinden Hohenlockstedt, Lockstedt, Stadt Kellinghusen und das
Amt Kellinghusen-Land bilden das Amt Hohenlockstedt. In Kellinghusen
bleibt der ehrenamtliche Archivar weiter tätig, ansonsten keine  Archiv-
lösung.

Eine archivfachliche Überlieferungssicherung im Reformprozess wurde trotz
durchaus gutem Willen im Kreis Steinburg nicht erreicht.

In der Diskussion wird deutlich, dass die fachlichen Archivare häufig nicht, wie
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erforderlich, in die Reformprozesse eingebunden sind, sondern ihre Informationen
der Tagespresse entnehmen müssen. Herr Erps ist mit der Durchführung der
Verwaltungsstrukturreform grundsätzlich unzufrieden und vermisst ein stringentes
Konzept. Jutta Briel stellt die Forderung auf, dass angesichts der neuen Größe der
Ämter flächendeckend Amtsarchive entstehen müssen.
Frau Puymann wirft die Frage auf: "Was passiert, wenn nichts passiert?" Die
Antwort von Herrn Erps, dass sich Archivare vor Ort eben engagieren und kämp-
fen müssen, stößt auf Widerstand bei den Archivaren. Einerseits weil es nicht
überall Archivare vor Ort gibt, andererseits weil sie in diesem Kampf endlich ein-
mal Unterstützung von höherer Stelle erwarten. 
Herr Bach macht klar, dass die Problematik der Überlieferungssicherung im
Innenministerium bisher kein Thema war. Aus seiner Sicht kann das Innenminis-
terium hier auch nicht helfen, denn es muss mit Vorschlägen oder Empfehlungen
im sensiblen Bereich der kommunalen Selbstverwaltung vorsichtig sein. Er
schlägt vor, dass die Staatskanzlei, als für die Archive zuständige Behörde einen
Beratungserlass verfügt. Aus dem Publikum kommt der Einwand, dass das Innen-
ministerium doch eine Zuständigkeit hat, da dort die Kommunalaufsicht resortiert,
die als letztes Mittel zur Durchsetzung der Archivierungspflicht angesehen wird. 

Zuletzt wird die Frage aufgeworfen, wie die Archivierung der Unterlagen der neu
entstehenden Kooperationsräume geregelt werden soll. Laut Harald Bach ändert
sich für die Überlieferungsbildung hierdurch eigentlich nichts, da die Kommunen
die Federführung behalten und die Verwaltungen in den Kooperationsräumen
lediglich ausführende Funktion haben. Die Entscheidungsprozesse bleiben vor
Ort.

Fazit: In der Diskussion konnten nicht alle Fragen erörtert, und wie erwartet vor
allem keine abschließenden Lösungen gefunden werden. Dennoch war die
gegenseitige Information und die Kontaktaufnahme zwischen Archiven, Minis-
terium und kommunalen Landesverbänden fruchtbar. Möglicherweise lassen sich
diese Kontakte ausbauen und gemeinsam eine bessere Überlieferungssicherung
erreichen.
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Schüler und Archiv, Archiv und Schüler: 
workshops und Referate auf dem 21. Schleswig-Holsteinischen Archivtag

Jan Lokers, Archiv der Hansestadt Lübeck

In der zweiten Runde des Archivtages schleswig-holsteinischer Archivare in
Rendsburg 2008 stand das Thema "Schüler und Archiv: Zwei Welten begegnen
sich" im Mittelpunkt. Aufbauend auf einer guten Tradition vorheriger Tagungen
setzte das Vorbereitungsteam des Archivtages stark auf die Mitarbeit der
Tagungsteilnehmer. In drei "workshops" sollte und wurde dann auch rege und
intensiv über dieses Thema diskutiert. Im Mittelpunkt standen dabei praktische
Fragen, das Fass der mittlerweile unter Archivaren zum Glaubensstreit geworde-
nen Diskussion "Kernaufgaben versus Bildungsarbeit" sollte explizit nicht aufge-
macht werden. Auch wenn das Problem der wachsenden Aufgaben bei gleichzei-
tigen Personaleinsparungen sich gerade auch auf die Bildungsarbeit mit Schulen
und Schülern auswirkt und die Frage, was die Archive in der historischen
Bildungsarbeit noch leisten können oder sollen im Hintergrund immer mitschwingt.

Nach einem kleinen Überblick über die Facetten des Themas durch den
Moderator, in dem auch die Verhältnisse im Stadtarchiv Wolfsburg geschildert wur-
den, wo gleichsam der "archivpädagogische Himmel" verwirklicht zu sein scheint
- im dortigen Archiv gilt das "archivdidaktische Primat", d.h. die Zusammenarbeit
mit Schulen ist absoluter Arbeitsschwerpunkt -, referierte Herr Sven Tetzlaff,
Projektleiter Geschichtswettbewerb  des Bundespräsidenten bei der Körber-
Stiftung über den "Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten": Schüler for-
schen im Archiv". Der Referent gab einen Überblick über Art und Themen bisheri-
ger Geschichtswettbewerbe, die Möglichkeiten der Beteiligung sowie über deren
Ziele und Resonanz, besonders auch bei den Schulen in Schleswig-Holstein, das
in dieser Hinsicht nicht besonders gut abschneidet (2007: 16 Schulen). Außerdem
gab Herr Tetzlaff das zu dieser Zeit noch "geheime" neue Thema bekannt:
"Helden. verehrt - verkannt - vergessen".

Im Anschluss an das Eingangsreferat verteilten sich die Tagungsteilnehmer in
relativ ausgewogener Zahl auf die drei workshops. Herr Tetzlaff von der Körber-
Stiftung bot einen Workshop zum Thema "Archive und Geschichtswettbewerb:
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Möglichkeiten zur Zusammenarbeit" an. Im Mittelpunkt stand die Frage, welche
Angebote Archive zum neuen Wettbewerbsthema mit Blick auf die Zielgruppen
Lehrer und Schüler machen können. Sozusagen exemplarisch konnte man in die-
sem workshop die methodisch-inhaltliche Herangehensweise eines Archivs an ein
Thema des Wettbewerbs erfahren. Ausgehend vom Stichwort "Helden" wurde z.b.
überlegt, welche Helden es überhaupt gibt und was sich dazu an Archivmaterial
für Schüler eignet bzw. vorhanden ist.
Im Workshop 2 "Praktische und rechtliche Aspekte" des Themas Schüler und
Archive, unter der Leitung des Leiters des Landesarchivs Schleswig-Holstein,
Prof. Dr. Rainer Hering, der 1975/76 erfolgreich am Schülerwettbewerb der
Körber-Stiftung teilgenommen hat und seine langjährigen Erfahrungen aus der
Berufspraxis mit dem Thema einbrachte, ging die rege Diskussion über sehr ver-
schiedene Aspekte des Themas, u.a. was bei der Arbeit mit Jugendlichen im
Archiv zu beachten ist und was im Vorfeld mit den Betreuenden geklärt werden
muss. Auch hier hatte die Diskussion stets einen sehr engen Praxisbezug, z.B. bei
der Frage, wie ein Thema gefunden und formuliert werden kann und worauf
Archivbedienstete sich bei der Arbeit mit Jugendlichen einstellen müssen. Durch-
weg wurden konkrete Fragen und Erfahrungen der Teilnehmenden besprochen.

Der Workshop 3: "Archiv und Schule - zwei ungleiche Partner?" unter Leitung von
Dr. Karsten Dölger, Gymnasium Plön, sprach ebenfalls wichtige praktische
Handlungsfelder des Themas an. Herr Dölger, der bis 1999 in der Lehrerausbil-
dung tätig war, arbeitet seit 20 Jahren mit Schülergruppen in Projektwochen und
der Projektarbeit mit Geschichtsleistungskursen. 2007 wurde die von ihm geleite-
te AG Geschichte am Plöner Gymnasium im Geschichtswettbewerb der Körber-
Stiftung einer der vier Landessieger. Somit war er geradezu prädestiniert, aus
Lehrersicht das Thema zu beleuchten. In der Gruppe wurde über Lernziele,
Lehrpläne, schulorganisatorische Rahmenbedingungen und spezifische Eigen-
schaften der "species" Lehrer und Schüler gesprochen und dies der "inneren
Logik" der Archivarbeit gegenübergestellt. Auch wurde die Möglichkeit bespro-
chen, auf einem Fachtag der Geschichtslehrer in Schleswig-Holstein den Dialog
zwischen Lehrern und Archivaren weiter in Gang zu bringen und weiter zu son-
dieren, welche Wünsche die Lehrer an die Archivare haben. Wichtiges Ergebnis
war auch die einhellige Meinung, dass die Quellen- und Archivarbeit unbedingt
stärkere Berücksichtigung in der Lehrerausbildung finden sollte. 

Anschließend wurden im wiederversammelten Plenum die Diskussionen in den
einzelnen Workshops zusammengefasst. Insgesamt empfanden alle Beteiligten
die Work-Shop-Elemente als äußerst wichtig, um eine informelle Gesprächsebene
zu schaffen, die im Plenum nicht gegeben ist. Bemängelt wurde lediglich, dass
insgesamt zu wenig Zeit für den Austausch bestand. Aber das ist ja eigentlich
keine Kritik, sondern Ermunterung, die workshops auf dem nächsten Archivtag
mindestens im gleichen Umfang und gleicher Intensität durchzuführen!
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Formen und Nutzung von standesamtlichem Schriftgut
Vortrag (Zusammenfassung) anlässlich des 21. schleswig-holsteinischen

Archivtages 2008 

Carola Hofbauer-Raup, Standesamt Schleswig

Rechtliche Grundlagen
Arten des standesamtlichen Schriftgutes
Form der Nutzung des standesamtlichen Schriftgutes

Rechtliche Grundlagen sind
Personenstandsgesetz
Personenstandsverordnung
Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden

Arten des standesamtlichen Schriftgutes sind
Personenstandsbücher
Personenstandsurkunden
Namensverzeichnisse
Sammelakten
Zweitbücher

Personenstandsbücher sind
Heiratsbuch
Geburtenbuch
Sterbebuch
Familienbuch

Personenstandsbücher (rechtliche Grundlagen)
§ 1 Abs. 1 Personenstandsgesetz

Die Beurkundung des Personenstandes liegt dem Standesbeamten ob.
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§ 1 Abs. 2 Personenstandsgesetz
Der Standesbeamte führt ein Heiratsbuch, ein Familienbuch, ein Geburten-
buch und ein Sterbebuch (Personenstandsbücher)

§ 1 Personenstandsverordnung
Die Personenstandsbücher werden auf festgelegten Vordrucken geführt

§ 2 Personenstandsverordnung
Heirats-, Geburten- und Sterbebücher werden in festen Einbänden geführt.
Familienbücher werden in Lose-Blattform geführt

Heiratsbuch
Ist das Personenstandsbuch, in dem die Eheschließung vom Standes- 
beamten beurkundet wird
Einzelne Beurkundungen heißen Heiratseintrag

Heiratseintrag
Ist die Beurkundung einer Eheschließung im Heiratsbuch mit Angaben
über die persönlichen Daten der Ehegatten und über die Tatsache der 
Eheschließung. 
Der Heiratseintrag wird mit der Unterschrift des Standesbeamten abge-
schlossen.
Änderungen und Berichtigungen sind nur möglich durch > Randvermerk.
Ehescheidungen wurden bis 1958 im Heiratsbuch, danach im 
Familienbuch notiert.

Geburtenbuch
Ist das Personenstandsbuch, in dem die Geburten beurkundet werden, 
die in dem Standesamtsbezirk vorgekommen sind
Früher (vor dem 01.07.1938) hieß es Geburtsregister
Einzelne Beurkundungen heißen Geburtseintrag

Geburtseintrag
Ist die Beurkundung einer Lebend- oder Totgeburt mit bestimmten 
Angaben zu den Eltern und der Geburt
Der Geburtseintrag wird mit der Unterschrift des Standesbeamten abge-
schlossen
Ergänzungen, Änderungen und Berichtigungen können dann nur noch
durch > Randvermerk erfolgen
Unter der Beurkundung werden > Hinweise aufgenommen 

Sterbebuch
Ist das Personenstandsbuch, das der Beurkundung von Sterbefällen 
dient, bis zum 01.07.1998 wurden im Sterbebuch auch Totgeburten
beurkundet
Einzelne Beurkundungen heißen Sterbeeintrag

Sterbeeintrag
Ist die Beurkundung eines Sterbefalles mit Angaben zu dem Verstorbe-
nen und dem Tod
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Der Sterbeeintrag wird mit der Unterschrift des Standesbeamten abge-
schlossen
Änderungen sind nur durch > Randvermerk möglich
Unter der Beurkundung werden > Hinweise aufgenommen

Familienbuch
Ist ein Personenstandsbuch über die Beurkundungen der Familie 
Familienbuch (alter Art) ist das vom 01.07.1938 bis 31.12.1957 geführ-
te Personenstandsbuch mit dem Heiratseintrag und anderen Eintra-
gungen zur Familie
Wird seit 01.01.1958 als Karteikarte angelegt
Wird seit 01.01.1958 (im Einigungsgebiet seit 03.10.1990) im Anschluss 
an jede Eheschließung angelegt 
Kann auch auf Antrag angelegt werden, wenn z. B. die Ehe von Deut-
schen im Ausland geschlossen wurde (z. B. Spätaussiedler, Eingebür-  
gerte, Hochzeitstourismus)
Die einzelnen Eintragungen werden in den Spalten 1 bis 10 vorgenom-
men
Fortführungen und Berichtigungen werden aufgrund anderer Beurkun-
dungen in den Spalten 7 bis10 vorgenommen

Personenstandsurkunden
Werden vom Standesbeamten aufgrund der  Personenstandsbücher 
ausgestellt
Sie werden mit dem Landessiegel und der Unterschrift des Standes-
beamten versehen

Personenstandsurkunden sind
Begl. Abschriften/Ablichtungen
Geburtsschein/Geburtsurkunden
Abstammungsurkunden
Heiratsurkunden
Sterbeurkunden
Abschriften/Auszüge aus dem Familienbuch

Personenstandsbücher und Personenstandsurkunden
Öffentliche Beweiskraft besitzen die von den Standesbeamten errichte-
ten Einträge in den Personenstandsbüchern und die daraus erstellten 
Personenstandsurkunden
Es wird die Eheschließung, Geburt und Tod und die darüber gemach-
ten Angaben (z. B. Ort, Zeit) bewiesen
Personenstandsbücher und Personenstandsurkunden begründen 
(durch die Geburtsurkunde) und beenden (durch die Sterbeurkunde) 
Rechte der Personen
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Namensverzeichnisse 
Zum Heiratsbuch
Zum Geburtenbuch
Zum Sterbebuch

Werden Jahrgangsweise alphabetisch geordnet und getrennt für die 
einzelnen Personenstandsbücher geführt
Werden grundsätzlich schriftlich geführt

Sammelakten
Pflicht zur Führung durch den Standesbeamten
Enthalten Schriftstücke, die einzelnen Personenstandseinträge betref-
fen. Dazu gehören auch Vorgänge, die nicht zu einem Eintrag in ein 
Personenstandsbuch geführt haben.
Beurkundungen und Beglaubigungen, die einen Eintrag im
Personenstandsbuch eines anderen Standesbeamten betreffen, sind in
einem besonderen Band der Sammelakten aufzubewahren

Sammelakten
Zu den Personenstandsbüchern werden jeweils für einen Eintrag ange-
legt und nach den Eintragsnummern sortiert.
Zum Geburtenbuch enthalten Nachweise über Geburtsanzeigen,
Erklärungen zur Namensführung des Kindes, Fragebogen mit 
Erledigungsvermerken, Bescheinigungen von Ärzten und Hebammen 
sowie Unterlagen, die zu einem > Randvermerk geführt haben
Zum Heiratsbuch enthalten den Vorgang über die Anmeldung der 
Eheschließung (früher Aufgebotsunterlagen) und die Unterlagen zum
Familienbuch, das am Eheschließungsort geführt wird.
Zum Familienbuch enthalten Unterlagen, die der Fortführung dienen,
soweit sie nicht - am Eheschließungsort - in den Sammelakten zum
Heiratsbuch abgelegt werden, abgeschlossene Familienbücher, und 
bei Anlegung auf Antrag alle Unterlagen, die zur Anlegung des
Familienbuches erforderlich waren
Zum Sterbebuch enthalten die Nachweise über Sterbefallanzeigen, 
Fragebogen mit Erledigungsvermerken und Unterlagen, die zu einem
Randvermerk geführt haben

Sonstige Sammelakten
Sind Sammelakten, die zur Beurkundung in Personenstandsbüchern
geführt haben und enthalten die Nachweise und Originale der
Beurkundungen ( z. B. namensrechtlicher Art). Sie werden chronolo-
gisch geführt.

Zweitbücher
Werden angelegt für das Geburten-, Heirats- und Sterbebuch
Sind wortwörtliche Abschriften von den Personenstandseinträgen
(Erstbücher), die vom Standesbeamten beglaubigt werden
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Werden bei der unteren Fachaufsicht (Kreise und kreisfreie Städte) auf-
bewahrt und fortgeführt

Begrifflichkeiten
Hinweis

Stellt die Verbindung her zwischen Eintragungen in den 
Personenstandsbüchern über Personenstandsereignisse (z.B. 
Geburt, Eheschließung, Tod) einer bestimmten Person oder zu den 
Eintragungen der Familie (z.B. Eheschließung der Eltern, Führungs-
ort des Familienbuches). Hinweise werden formlos eingetragen, 
bedürfen keiner Unterschrift und können jederzeit geändert wer-
den. Sie nehmen nicht an der Beweiskraft der Personenstands-
bücher und -urkunden teil.

Randvermerk (Folgebeurkundung/Fortführung)
Nach der Beurkundung der Eheschließung, Geburt oder des
Sterbefalles können weitere Eintragungen der Berichtigung, Ände-
rung oder Ergänzung nur am Rand des Haupteintrages vorgenom-
men werden. Ein Randvermerk kann nur durch einen neuen
Randvermerk berichtigt werden.

Formen der Nutzung/Benutzung
Einsichtnahme
Auskunft
Ausstellung von Personenstandsurkunden

Form der Nutzung/Benutzung (rechtliche Grundlagen)
Kann unter den in § 61 Personenstandsgesetz genannten Vorausset-
zungen gewährt werden. Damit ist Einsichtnahme, Durchsicht und das
Lesen einzelner Personenstandseinträge gemeint, und nicht die 
Durchsicht des ganzen Buches.
Strenge Maßstäbe

Einsichtnahme erhalten
Behörden im Rahmen ihrer Zuständigkeit unter Angabe des Zwecks
Personen, auf die sich der Eintrag bezieht
Deren Ehegatten, Vorfahren und Abkömmlinge
Andere Personen, die ein rechtliches Interesse glaubhaft machen. Das
gilt auch für genealogische Angelegenheiten

Einsichtnahme - besondere Beschränkungen
Besonders strenge Vorschriften für Adoptierte und Transsexuelle
Bei Sammelakten beschränken sich die Möglichkeiten auf die Angaben,
die ausschließlich zum Zwecke der Beurkundung erhoben worden sind
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Auskunft aus Personenstandsbüchern
Es gelten die gleichen Grundsätze wie für die Einsichtnahme
Auskünfte aus dem Namensverzeichnis bekommen lediglich Kirchen
und Religionsgemeinschaften für die Personen, die ihnen angehören

Ausstellung von Personenstandsurkunden
Es gelten die strengen Grundsätze der Einsichtnahme und Auskunft
Es ist daher nicht ohne weiteres möglich, Urkunden für entfernte 
Verwandte oder andere Personen zu erhalten, weil das rechtliche 
Interesse glaubhaft gemacht werden muss

Nutzer der Personenstandsbücher
Personen, die selbst eine Urkunde benötigen
Personen, die den Nachlass regeln und einen Erbschein beantragen
wollen
Personen, die sich ein Horoskop erstellen lassen wollen
Notare, die Urkunden zu ihrer Ausgabenerfüllung benötigen
Rechtsanwälte, die Forderungen für ihre Mandanten eintreiben
Nachlasspfleger und Erbenermittlungsbüros
Inkasso-Büros
Banken und Versicherungen 
Vermieter (auch ehemalige)
Behörden und Gerichte
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Die Auswirkungen des Personenstandsrechtsreformgesetzes 
auf die Archive

Vortrag anlässlich des 21. Schleswig-Holsteinischen Archivtags 

Jessica von Seggern, Staatsarchiv Hamburg

Die Registrierung von Personenstandsfällen, also von Heiraten, Geburten und
Sterbefällen gehört heute ganz selbstverständlich zu den Aufgaben der
Standesämter. Das war nicht immer so in Deutschland. Vor 1875 war es Aufgabe
der Geistlichen, Tauf-, Trau- und Totenbücher zu führen. Erst mit dem
Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschlie-
ßung vom 6. Februar 18751 wurde zum 1. Januar 1876 die Beurkundung der
Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle ausschließlich den vom Staat bestell-
ten Standesbeamten als Aufgabe übertragen; in Preußen galt diese Regelung
schon seit 1874. Seit mehr als 125 Jahren ist deshalb die Personenstandsbuch-
führung eine staatliche Angelegenheit, die den Gemeinden und Städten zur
Durchführung übertragen wurde, und entsprechend weit reicht die Überlieferung
in den Standesämtern zurück. In der Folgezeit gab es verschiedene Neuregelun-
gen des Personenstandsrechts. Die von einer 1984 eingesetzten Bund-Länder-
Arbeitsgruppe zur Reform des Personenstandsrechts vorgeschlagenen Novellie-
rungen wurden jedoch zunächst zurückgestellt. Daraufhin wurde die Aufgabe
2002 einer neuen Bund-Länder-Arbeitsgruppe übertragen, die schließlich dazu
führte, dass das PStRG am 23. Februar 2007 verkündet wurde und zum 1. Januar
2009 in Kraft treten wird.2 Die mit der Reform des PStRG verbundenen Ziele wer-
den im Vorblatt des Gesetzesentwurfs explizit genannt und beantworten auch die
Frage, warum die Reform des Personenstandsrechts Auswirkungen auf die
Archive hat. Dort werden unter anderem die Begrenzung der Fortführung der
Personenstandsregister durch das Standesamt sowie die Abgabe der Register an
die Archive, die Neuordnung der Benutzung der Personenstandsbücher sowie die
Einführung elektronischer Personenstandsregister anstelle der bisherigen
Personenstandsbücher genannt.3 Im Staatsarchiv Hamburg werden bereits seit
dem Sommer 2007 Überlegungen angestellt, wie mit den sich aus der Gesetzes-
reform ergebenden Herausforderungen an die Archive umgegangen werden kann. 
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Begrenzung der Fortführungsfristen der Personenstandsunterlagen und
Abgabe an die Archive

Zunächst eröffnet das PStRG erstmalig die Möglichkeit, dass die bis in die Jahre
1874/76 zurückreichenden Unterlagen den Archiven angeboten und von diesen
übernommen werden können.

In § 5 Abs. 5 PStG-neu werden folgende Fristen für die Fortführung der Personen-
standsbücher festgelegt: 
- für Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister sowie die zugehörigen 

Sammelakten 80 Jahre
- für Geburtenregister und die zugehörigen Sammelakten 110 Jahre
- für Sterberegister und die zugehörigen Sammelakten 30 Jahre

Für die 1958 eingeführten Familienbücher4 sind keine expliziten Fristen, nach
denen sie den Archiven angeboten werden sollen, festgelegt worden. § 77 Abs. 2
Satz 1 PStG-neu legt lediglich fest, dass das Familienbuch in seiner bisherigen
Form abgeschafft und als Heiratseintrag fortgeführt wird. Geht man daher analog
zu den Heiratsbüchern von einer Verwahrungsfrist von 80 Jahren aus, so müssen
die Familienbücher mit Ablauf des Jahres 2038 erstmalig den zuständigen Archi-
ven angeboten werden.
Während diese Verwahrungsfristen, also der Zeitraum, in dem die Unterlagen in
den Standesämtern zu verwahren sind, bei den Personenstandsbüchern und
Sammelakten identisch sind, kann von Aufbewahrungsfristen nur in Bezug auf die
Sammelakten gesprochen werden.5 § 7 Abs. 1 PStG-neu legt fest, dass die
Personenstandsregister und die Sicherungsregister (also die Erst- und
Zweitbücher) dauernd aufzubewahren sind, so dass es für diese keine
Aufbewahrungsfristen gibt. Für die Sammelakten hingegen endet die Pflicht zur
Aufbewahrung mit Ablauf der in § 5 Abs  5 PStG-neu genannten Fristen (§ 7 Abs.
2 PStG-neu). Verwahrungs- und Aufbewahrungsfristen sind hier identisch.6 Da
diese Regelung Konsequenzen für die Übernahme der Sammelakten und eine
mögliche Bewertung hat, werde ich auf sie noch genauer eingehen. 
§ 7 Abs. 3 PStG-neu legt fest, dass die Personenstandsbücher, und zwar die Erst-
und Zweitbücher und die Sammelakten nach Ablauf dieser Fristen nach den jewei-
ligen archivrechtlichen Vorschriften den zuständigen Archiven anzubieten sind.
Damit sind die Personenstandsunterlagen erstmals nicht mehr von der archivge-
setzlichen Pflicht zur Anbietung und Übernahme ausgenommen.7
Welche Archive sind aber zuständig? In Hamburg ist die Frage nach der
Zuständigkeit leicht zu beantworten, da das Staatsarchiv sowohl für das kommu-
nale als auch für das staatliche Schriftgut zuständig ist. In anderen Bundeslän-
dern, beispielsweise auch in Schleswig-Holstein, muss die Zuständigkeit durch die
Länder geregelt werden.8 

§ 1 Abs. 2 Satz 1 PStG-neu bezeichnet die Standesämter als die "nach Landes-
recht für das Personenstandswesen zuständigen Behörden". In der Begründung
des Gesetzesentwurfs heißt es, dass durch diese Festlegung den Ländern die
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Möglichkeit gegeben werden soll, das Personenstandswesen zu regeln und damit
auch Besonderheiten in den einzelnen Ländern Rechnung zu tragen.9 Dies könn-
te beispielsweise in Nordrhein-Westfalen eine Rolle spielen, wo es neben den
Kommunalarchiven eigene Personenstandsarchive gibt, die dem staatlichen
Bereich zugeordnet sind. Von der Entscheidung, welcher Charakter den Standes-
ämtern zukommt, hängt es daher auch ab, ob nach dem Provenienzprinzip die
staatlichen oder die kommunalen Archive für die Übernahme der Unterlagen
zuständig sind.
Die Bundeskonferenz der Kommunalarchive (BKK) beim Deutschen Städtetag hat
in diesem Zusammenhang folgende Eckpunkte zur Archivierung der Personen-
standsunterlagen festgehalten:
"Unterlagen des Personenstands sind eine Überlieferung mit hohem Quellenwert,
die in den kommunalen Standesämtern erarbeitet wurde. Aus archivarischer Sicht
sind Verwaltungsunterlagen dort zu archivieren, wo sie entstanden sind. Die größ-
te archivische Nutzergruppe der Personenstandsunterlagen ist in der Regel in der
Kommune zu finden, in der diese entstanden sind. Deshalb sollten die Personen-
standsunterlagen grundsätzlich auf der kommunalen Ebene archiviert werden. In
Kommunen, die keine eigenen Archive unterhalten, sollten die Unterlagen entwe-
der bei dieser verbleiben oder in einem anderen kommunalen Archiv aufbewahrt
werden."10

Im Zusammenhang mit der Änderung des Personenstandsgesetzes ist immer wie-
der die Rede davon, dass den Archiven eine große Menge an Archivalien zuwach-
sen wird. Die Übernahme von Schriftgut gehört zu den Kernaufgaben der Archive.
Es bleibt aber zu berücksichtigen, dass die Personenstandsunterlagen in den
Standesämtern bis in die Jahre 1876 bzw. 1874 zurückreichen und aufgrund einer
Gesetzesänderung ab Januar 2009 den Archiven angeboten werden müssen. Für
die acht Hamburgischen Standesämter und die Registerstelle, die in Hamburg die
Zweitbücher verwahrt, wurde deswegen vorab erhoben, wie groß der Umfang der
zu erwartenden Personenstandsbücher und Sammelakten sein wird. Nachfragen
haben ergeben, dass der Umfang insgesamt ca. 950 m betragen dürfte. Wenn das
Staatsarchiv die gesamten Unterlagen im Januar 2009 übernimmt, ist die
Beständeverwaltung bereits zu Anfang des Jahres mit einer Übernahmemenge
konfrontiert, die das, was normalerweise innerhalb eines ganzen Jahres ins Archiv
gelangt, bei weitem übersteigt. Zudem werden im Laufe des Jahres natürlich noch
weitere Übernahmen aus anderen Behörden hinzukommen. Außerdem hat das
Staatsarchiv bereits vor einigen Jahren ca. 450 m Sammelakten zu Heiraten für
die Jahre 1874/1876 bis 1937 und zu Sterbefällen für die Jahre 1874/76 bis 1957
übernommen, die aufgrund der Gesetzeslage mit der Übernahme in das Archiv
nicht zu Archivgut umgewidmet, sondern lediglich verwahrt wurden. Eine
Benutzung nach archivrechtlichen Vorschriften war daher bisher auch nicht mög-
lich. Der Gesamtumfang der Personenstandsunterlagen beträgt dann etwa 1,4
km. 
Nicht allein der Umfang stellt die Archive vor Probleme bei der Unterbringung, son-
dern auch der Umstand, dass das PStG-neu in § 7 Abs. 1 festlegt, dass die Erst-
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und Zweitbücher räumlich getrennt voneinander aufzubewahren sind. Da es sich
bei den Zweitbüchern um Sicherungsregister handelt, soll so ausgeschlossen
werden, dass bei einem Feuer oder Wasserschaden beide Serien betroffen sind.
Die Archive müssen daher klären, ob sie die Möglichkeit haben, das Archivgut in
verschiedenen Gebäuden unterzubringen. Hier muss nach praktikablen Lösungen
gesucht werden. Es wäre beispielsweise vorstellbar, die Zweitbücher bei den
Standesämtern zu belassen oder an Kreis- oder staatliche Archive abzugeben. In
diesem Fall müsste dann eigens geklärt werden, dass die Benutzung durch die
Einsicht in die jeweiligen Erstbücher und Sammelakten bei den Kommunalarchi-
ven erfolgt und Benutzerinnen und Benutzer nicht an unterschiedliche Stellen ver-
wiesen würden. 
In diesem Zusammenhang wäre auch die Frage zu diskutieren, ob die Erst- und
Zweitbücher tatsächlich beide in Papierform aufbewahrt werden müssen. Das
neue Personenstandsgesetz sieht eine dauerhafte Aufbewahrung auch der Zweit-
bücher vor, da diese der Sicherung der Eintragungen in den Erstbüchern dienen.
Diese Sicherungsfunktion könnte aber auch durch die Sicherungsverfilmung
gewährleistet werden. In der Registerstelle der Hamburgischen Standesämter lie-
gen bereits jetzt einige Zweitbücher nur als Mikrofilme vor, da die Erstbücher wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs vernichtet wurden und die Zweitbücher diese erset-
zen mussten. Um weiter eine Sicherungskopie zu haben, sind die Zweitbücher
verfilmt worden. Eine entsprechende Regelung könnte möglicherweise in die
Verordnung zum Personenstandsgesetz aufgenommen werden. Hier müsste fest-
gelegt werden, dass eine Kassation der Zweitbücher nur dann gestattet werden
kann, wenn zuvor durch technische Reproduktionen der Fortbestand gesichert
wurde. Auf diese Weise könnten erhebliche finanzielle und organisatorische
Belastungen vermieden werden, die durch Unterbringung an getrennten Orten
entstehen.
Vor jeder Übernahme in das Archiv muss auch die Frage gestellt werden, ob die
angebotenen Unterlagen archivwürdig sind. In Hamburg ergibt sich die Archiv-
würdigkeit der Personenstandsbücher aus § 2 Abs. 2 Satz 4 HmbArchG in
Verbindung mit § 7 Abs. 1 und § 76 Abs. 4 PStG-neu: Da die Erst- und Zweit-
bücher dauerhaft aufzubewahren sind, ist damit bereits ihr bleibender Wert
begründet und sie sind archivwürdig. Allerdings ist davon auszugehen, dass auch
in den Fällen, in denen die Archivgesetze eine Bewertung dauerhaft aufzubewah-
renden Archivguts ermöglichen, die Archivwürdigkeit der Personenstandsbücher
bejaht wird. Sollte dies nicht der Fall sein, ist die jeweilige Behörde verpflichtet, in
anderer organisatorischer Form für die "dauernde Aufbewahrung" zu sorgen. Die
Archivwürdigkeit der Personenstandsbücher ergibt sich daraus, dass hier verläss-
lich die wichtigsten Daten zur Existenz einer Person nachgewiesen sind. Damit
stellen sie nicht nur für Familienforscher, sondern auch für die zeithistorische,
demographische und biographische Forschung eine wichtige Quelle dar, die In-
formationen bereit hält, die an anderer Stelle gar nicht oder nur mit beträchtlichem
Aufwand zu ermitteln wären. 
Gilt das aber auch für die Sammelakten? Da diese nicht dauerhaft aufzubewah-
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ren sind, können sie vor der Übernahme in die Archive bewertet und gegebenen-
falls - wenn die Archivwürdigkeit verneint wird - zur Kassation freigegeben werden.
In der zur Zeit beginnenden Diskussion reicht das Meinungsspektrum von der
Forderung, auch die Sammelakten komplett aufzubewahren, bis zu dem Hinweis,
dass alle relevanten Daten zu den Personen bereits in den Personenstands-
büchern zu finden sind und die dazugehörigen Akten daher vernichtet werden kön-
nen. 
Die Sammelakten enthalten alle vorbereitenden Unterlagen für Personenstands-
urkunden, die zum Eintrag in das jeweilige Personenstandsbuch geführt haben.
Das können Scheidungsurteile, Sterbemitteilungen, Kirchenaustritte, aber auch
Staatsangehörigkeitsnachweise, Beschäftigungsausweise und anderes sein. Es
ist davon auszugehen, dass Sammelakten häufig Parallelüberlieferungen enthal-
ten, die an anderer Stelle archiviert werden sollten. Zudem sind in der Regel nur
die Heirats- und Geburtensammelakten ausführlich ergänzt worden, die Sterbe-
sammelakten bestehen hingegen häufig nur aus einem Blatt. Eine Ausnahme bil-
den hier Fälle, in denen der Tod aufgrund besonderer Umstände erst nachträglich
ermittelt wurde, zum Beispiel bei den Toten der Konzentrationslager oder bei
Kriegssterbefällen.11 Insgesamt sind die Sammelakten damit nicht generell
archivwürdig. Es stellt sich aber die Frage, nach welchen Kriterien eine Bewertung
erfolgen kann. Da Sammelakten chronologisch geordnet sind, ist eine Auswahl
nach bestimmten Buchstaben nicht sinnvoll. Eine Auswahlarchivierung wäre aus
diesem Grund mit hohem Aufwand verbunden, da archivwürdige Sonderfälle in
der Regel nicht separiert wurden und nur mit einer Durchsicht aller Akten ermittelt
werden könnten. Die chronologische Ordnung bietet an, Sammelakten zu be-
stimmten Zeitabschnitten zu übernehmen. Eine Begründung dafür können zeitty-
pische Besonderheiten wie postmortale Eheschließungen, Ferntrauungen, spe-
zielle Unterlagen zur Eheschließung in der NS-Zeit oder aber auch die Ersatz-
überlieferung für fehlende Unterlagen sein. Im Staatsarchiv Hamburg gilt dies für
die Zeit des Nationalsozialismus, da hier nur sehr wenige Unterlagen überliefert
sind und zudem die alphabetische Meldekartei 1943 vernichtet wurde.

Es stellt sich die Frage, ob sich durch das PStRG auch die Aussagekraft der
Sammelakten im Verhältnis zu den Personenstandsregistern ändern wird. Wenn
die elektronische Registerführung mit einer Reduzierung der Beurkundungsdaten
einhergeht und nur noch die Kerndaten eines Personenstandsfalls erfasst werden,
können die Sammelakten zusätzliche Informationen enthalten, so dass diese als
archivwürdig bewertet werden können.12

Wenn der Informationswert der Sammelakten hingegen nicht über die Eintragun-
gen in den Personenstandsbüchern hinausgeht oder die zusätzlichen Informatio-
nen an anderer Stelle übernommen werden, erscheint eine Kassation sinnvoll. 
Im Unterausschuss Überlieferungsbildung der BKK gibt es zur Zeit Überlegungen
zur Entwicklung von Bewertungskriterien, die aber erst konkretisiert werden sol-
len, wenn in einigen Ländern Durchführungsverordnungen zum Personenstands-
gesetz vorliegen und eine Tendenz der Zuständigkeiten erkennbar wird. 
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Benutzung und Zugang zu den Sammelakten im Archiv

Die Personenstandsunterlagen haben also für die wissenschaftliche Forschung,
insbesondere für die Familienforschung, einen hohen Quellenwert. Dies ist auch
daran zu erkennen, dass sich Genealogen und genealogische Vereine intensiv an
der Diskussion um die Reform des Personenstandsrechts beteiligt und immer wie-
der gefordert haben, den Zugang zu den Personenstandsunterlagen zu erleich-
tern. 
Wenn die Zahlen auch nicht genau zu beziffern sind, so ist doch mit einem großen
Interesse an den Personenstandsunterlagen und einer starken Zunahme der
Benutzung zu rechnen. Das Generalregister der Hamburgischen Standesämter
hat für einen Zeitraum von vier Wochen 134 Anfragen erhoben, die sich auf die an
das Staatsarchiv abzugebenden Unterlagen bezogen haben. Nach einer Umfrage
bei den Standesämtern - auf die allerdings nicht alle geantwortet haben - ergibt
sich, dass ca. 1 bis 2 Anfragen pro Woche aufgrund des geltenden Personen-
standsrechts abgelehnt werden mussten. Bei acht Standesämtern sind das bis zu
16 Anfragen pro Woche, allerdings ist hier nicht nach dem Zeitraum differenziert
worden, auf den sich die Anfragen bezogen.
Die bisherigen Ablehnungen von Benutzungsanfragen ergeben sich aus den
restriktiven Regelungen des gültigen Personenstandsrechts beim Zugang zu den
Personenstandsunterlagen. Diese Regelungen waren Gegenstand häufiger Kritik
von Seiten der Forschung. Nach § 61 Abs. 1 Satz 1 des bisherigen Personen-
standsgesetzes hatten Zugang zu den Unterlagen
- die Personen, auf die sich der Eintrag bezieht,
- deren Ehegatten, Vorfahren, Abkömmlinge,
- und gemäß § 61 Abs. 1 Satz 3 andere Personen, so weit sie ein rechtli-

ches Interesse glaubhaft machen konnten.
Ein wissenschaftliches oder sonstiges historisches Interesse führte nicht zu einem
Recht auf Zugang zu den Unterlagen.13

Insbesondere Familienforscher haben häufig beklagt, dass sie aufgrund dieser
Vorschriften zwar über ihre direkten Vorfahren, nicht aber über die Seitenlinien,
also Geschwister, Onkel und Tanten forschen konnten. 
Hinsichtlich der Zugangsmöglichkeiten wird es aufgrund des neuen Personen-
standsgesetzes zu weitreichenden Änderungen kommen. Nach Abgabe der
Personenstandsunterlagen an die Archive erfolgt der Zugang nach den archivge-
setzlichen Regelungen wie bei anderem Archivgut auch (§ 61 Abs. 2 PStG-neu).
Auch wenn die Unterlagen nach Ablauf der Verwahrungsfristen in den Standes-
ämtern bleiben, unterliegen sie den Regelungen des jeweiligen Archivgesetzes
über den Zugang. Die Standesämter können dann auch keine Personenstands-
urkunden mehr ausstellen, sondern wie auch die Archive lediglich beglaubigte
Abschriften der Registereinträge anfertigen.
Auch vor der Abgabe an die Archive erleichtert das PStG-neu den Zugang zu den
standesamtlichen Unterlagen. Weiterhin erhalten nach § 62 Abs. 1 und 2 PStG-
neu Personen, auf die sich der Eintrag bezieht, ihre Ehegatten, Lebenspartner,
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Vorfahren und Abkömmlinge Einsicht sowie Personen, die ein rechtliches
Interesse glaubhaft machen. Erleichtert wird der Zugang zu Geburts- und Sterbe-
register durch Geschwister, die lediglich ein berechtigtes Interesse glaubhaft
machen müssen. Auch der Zugang für die wissenschaftliche Nutzung ist vorgese-
hen in § 66 PStG-neu.
Wenn Forscherinnen und Forscher genau wissen, wo eine bestimmte Person
geboren wurde und welches Standesamt zu diesem Zeitpunkt zuständig war, ist
der Zugang leicht zu regeln: Der Forscher kann sich an das für dieses Standesamt
zuständige Archiv wenden und in den Personenstandsbüchern recherchieren. Der
Regelfall der Benutzung nach Abgabe der Personenstandsbücher, Register und
Sammelakten an die Archive wird die Einsicht im Lesesaal sein.

In Hamburg gibt es zurzeit acht Standesämter. Früher waren es mehr, wobei sich
die Bezeichnungen im Laufe der Jahrzehnte änderten. So führten die hamburgi-
schen Standesämter von 1876 bis 1938 und 1939 bis 1944 numerische Bezeich-
nungen. Es ist davon auszugehen, dass bei einer Anfrage häufig nicht bekannt ist,
bei welchem Standesamt eine Geburt oder ein Sterbefall angezeigt oder das
Aufgebot bestellt wurde. In Hamburg gibt es eine Einrichtung, die es ermöglicht,
das für einen Personenstandsfall zuständige Standesamt zu ermitteln. Das
Generalregister der Hamburgischen Standesämter ist ein nach Jahrgängen alpha-
betisch sortiertes Register, das eine Recherche anhand des Namens ermöglicht
und so auf das zuständige Standesamt verweist. Ab 1978 sind die Register
elektronisch geführt worden. Dieses Generalregister übernimmt das Staatsarchiv
parallel zu den Personenstandsbüchern, da sonst der Zugang zu den Einträgen in
den Personenstandsbüchern gar nicht oder nur mit erheblichem Aufwand möglich
wäre. Dieses Zugangsproblem stellt sich vermutlich eher in größeren Archiven, die
Unterlagen aus mehreren Standesamtsbezirken übernehmen. Zusätzlich gibt es in
vielen Fällen Namensverzeichnisse, die die Personenstandsbücher eines einzel-
nen Standesamts erschließen. Anhand des Eintrags in das Personenstandsregi-
ster und die dort vergebene Nummer kann dann auch die Sammelakte ermittelt
werden. Hier ist in der Praxis des Staatsarchivs ein weiteres Problem aufgetreten.
Aufgrund von Kriegsverlusten sind die Sammelakten nicht vollständig überliefert.
Diese Überlieferungslücken sind bisher aber nicht dokumentiert.

Bei der Übernahme von Unterlagen in das Archiv werden in der Regel von den
abgebenden Behörden Ablieferungslisten erstellt. Für die Personenstandsbücher
sind diese leicht zu erstellen, und dank der guten Zusammenarbeit mit den ham-
burgischen Standesämtern liegen die ersten Listen auch bereits vor. Aufwändiger
wird die Erstellung dieser Listen für die Sammelakten. Die in den Standesämtern
geführten Sammelakten sind in der Regel nicht einzeln in Mappen verpackt, son-
dern es befinden sich mehrere Nummern in einem Ordner. Für den ersten Zugang
zu den Sammelakten ist die Übernahme der Namen in eine Liste nicht nötig. Es
stellt sich die Frage, ob in den Archiven ausreichende personelle Ressourcen vor-
handen sind, um diese Erschließungsarbeiten durchführen zu können. Hier muss
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nach anderen Kooperationsmöglichkeiten, vielleicht der Zusammenarbeit mit
genealogischen Vereinen, gesucht werden. 

Elektronische Registerführung
Ein weiterer Bereich, der zu den wichtigen Neuregelungen im Personenstands-
wesen gehört, ist die Fortführung der Register in elektronischer Form (§ 3, Abs. 2
und § 4 Abs. 1 PStG-neu). Für die Standesämter, die nicht über die Möglichkeit zur
elektronischen Registerführung verfügen, wurde im § 75 PStG-neu eine Über-
gangszeit bis zum 30. Juni 2013 festgelegt. Das bedeutet, dass die Archive künf-
tig die Personenstandsregister in digitaler Form übernehmen werden und daher
auch frühzeitig an der Einführung der entsprechenden Programme beteiligt wer-
den sollten. 
Wie bei der Einführung anderer IT-Systeme sollten hier die grundsätzlichen
Anforderungen des Aussonderungsmoduls des DOMEA-Organisationskonzepts
2.0  beachtet werden. Dazu gehört es, darauf hinzuwirken, dass die Anwendungs-
programme eine Schnittstelle für die Aussonderung umfassen und dass die
Verwahrungs- bzw. Aufbewahrungsfristen im System hinterlegt werden. Außer-
dem muss sicher gestellt sein, dass die an das Archiv übermittelten Daten aus
dem laufenden System gelöscht werden. Voraussetzung für eine spätere
Archivierung ist auch, dass die zum Einsatz kommenden Programme beim Export
Standardprogramme wie XML oder PDF/A unterstützen. Wichtig ist hier, dass
archivische Belange bereits in der Einführungsphase berücksichtigt werden. Der
IT-Ausschuss der Bundeskonferenz der Kommunalarchive setzt sich zurzeit dafür
ein, dass diese Eingang in die Technische Verordnung zum Personenstands-
gesetz, die bereits als Entwurf vorliegt, finden.

Mit der Änderung des Personenstandsgesetzes kommen keine neuen Aufgaben
auf die Archive zu, sondern diese bewegen sich im Rahmen der archivischen
Kernaufgaben Übernahme, Bewertung, Erschließung und Bereitstellung von
Archivgut für die Benutzung. Angesichts des zu erwartenden Umfangs der von
den Archiven zu übernehmenden Unterlagen wird aber deutlich, dass aufgrund
der Änderung des Personenstandsgesetzes Mehraufgaben auf alle archivischen
Arbeitsbereiche zukommen. Die Magazindienste müssen die Übernahme der
Unterlagen organisieren und die Bücher und Akten für die Benutzung ausheben:
Da mit einer verstärkten Benutzung zu rechnen ist, wird auch die Vorlage im
Lesesaal zu einer Beanspruchung des Personals führen. Außerdem müssen
Archivarinnen und Archivare die Unterlagen bewerten und den Zugang zu den
übernommenen Unterlagen gewährleisten. Hier muss nach praktikablen Lösun-
gen gesucht werden, um dieser Herausforderung gerecht zu werden.

------------------------------------------------------------

1 Reichsgesetz über die Beurkundung des Personenstandes und über die Eheschließung vom 6. Februar 1875, RGBl S. 23.
2 Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts (Personenstandsrechtsreformgesetz - PStRG) vom 19. Februar 2007; BGBl 2007 Teil
I Nr. 5. Das PStRG ist ein Artikelgesetz, dass als Artikel 1 das neue Personenstandsgesetz enthält. Zur Genese des PStRG vgl.
Bornhofen, Heinrich, Das Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts, in: StAZ Nr. 2, 2007, S. 33-44, bes. S. 33-35; Schäfer, Udo,
Das Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts, in: Auskunft 27 (2007), S. 181-187, hier S. 181.
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3 Entwurf eines Gesetzes zur Reform des Personenstandsrechts, BT-Drucksache 16/1831 vom 15. Juni 2006.
4 Zum Familienbuch vgl. Bornhofen, Reform, S. 38.
5 Zur Unterscheidung von Verwahrungs- und Aufbewahrungsfristen vgl. Schäfer, Das Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts,
S. 183f. Die Verwahrungsfristen legen fest, wie lange Unterlagen von der Behörde selbst zu verwahren sind und wann die archivrechtli-
che Pflicht zur Anbietung und Übernahme entsteht. Die Aufbewahrungsfristen hingegen beziehen sich auf den Zeitraum, in dem die
Unterlagen zur Sicherung berechtigter Belange aufzubewahren sind. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen fällen Archivarinnen und
Archivare eine Entscheidung über den bleibenden Wert der Unterlagen und können Unterlagen kassieren. 
6 Schäfer, Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts, S. 184.
7 Schäfer, Udo, Die Novellierung des Personenstandsgesetzes. In: Joergens, Bettina/Reinicke, Christian (Hg.), Archive,
Familienforschung und Geschichtswissenschaft. Annäherungen und Aufgaben, Düsseldorf 2006, S. 122-135, hier S. 127.
8 Schäfer, Das Gesetz zur Reform des Personenstandsrechts, S. 184.
9 BT-Drucksache 16/1831, S. 42.
10 Empfehlung der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag: Eckpunkte zur Archivierung der
Personenstandsunterlagen,http://www.bundeskonferenz-ommunalarchive.de/empfehlungen/Eckpunkte_Personenstandsunterlagen.pdf.
11 Bollmann, Ulf, Aktuelle Probleme bei der Archivierung personengeschichtlicher Quellen, in: Genealogie. Deutsche Zeitschrift für
Familienkunde, Band 28/2007, S. 747-760, hier S.749f.
12 Bornhofen, Reform, S. 34; Günther, Wolfgang, Neues Personenstandsrecht zum 1. Januar 2009, in: Archivpflege in Westfalen-Lippe,
Heft 68, April 2008, S. 42-43, hier S. 43.
13 Schäfer, Die Novellierung des Personenstandsgesetzes. S. 125. 
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Zur künftigen Benutzung von Personenstandsunterlagen

in den kommunalen Archiven

Johannes Rosenplänter, Stadtarchiv Kiel

Zum 1. Januar 2009 stehen die kommunalen Archive vor einer weiteren
Herausforderung: Die Novelle des Personenstandsrechts bestimmt künftig, dass
Personenstandsbücher und zugehörigen Sammelakten nach Ablauf bestimmter
Fristen an die zuständigen Archive abgegeben werden müssen. Zuständig in
Schleswig-Holstein sind für die Erstbücher die jeweiligen Gemeinde-, Stadt- oder
Amtsarchive, für die Zweitbücher die Kreisarchive. Mit der Abgabe werden die
Bücher zu Archivgut umgewidmet, mit zwei zentralen Folgen: 
1. Sie werden nicht mehr weitergeführt, d.h. sie können nicht mehr durch 

Hinweise und Randvermerke ergänzt werden. 
2. Sie unterliegen nicht mehr den Benutzungsbestimmungen des Personen-

standsgesetzes sondern allein den geltenden archivrechtlichen
Nutzungsregelungen. 

Wandte man sich bisher mit einem rechtlichen oder genealogischen Interesse an
die Standesämter, so erhielt man im Rahmen der restriktiven Benutzungsbestim-
mungen des § 61 PStG (alt) beglaubigte Abschriften von Geburts-, Heirats- oder

Johannes
Rosenplänter
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Sterbeeinträgen. Eine Vorlage der Personenstandsbücher, ein selbständiges Blät-
tern in Namensverzeichnissen, Registern und Sammelakten war rechtlich unmög-
lich. Mit der Auskunftserteilung sind in den Standesämtern personelle Ressourcen
gebunden. Wie wird aber die Benutzung der Personenstandsunterlagen unter
archivrechtlichen Vorzeichen künftig aussehen? Können vor allem die Bücher den
Benutzern zur eigenständigen Durchsicht vorgelegt werden? 

Zunächst ist zu fragen, inwieweit die in § 9 LArchG bestimmten Schutzfristen
abgelaufen sind. Meines Erachtens sind die Personenstandsbücher nicht als "per-
sonenbezogenes Archivgut" im Sinne des LarchG anzusehen, es muss also nicht
eine 10-jährige Schutzfrist nach Tod der betroffenen Person zugrunde gelegt wer-
den. Das LArchG definiert personenbezogenes Archivgut als "Archivgut, das sich
nach seiner Zweckbestimmung oder seinem wesentlichen Inhalt auf eine natürli-
che Person bezieht". Es greift damit das Vorbild des älteren baden-württembergi-
schen Archivgesetzes auf und weicht bewusst ab von anderen Archivgesetzen,
wie beispielsweise dem bayrischen, das bestimmt: "Archivgut, das sich auf natür-
liche Personen bezieht (personenbezogenes Archivgut), darf erst zehn Jahre nach
dem Tod des Betroffenen benützt werden" (BayArchivG Art.10 Abs. 3 Satz 2). Im
schleswig-holsteinischen Archivgesetz kann personenbezogenes Archivgut daher
nur verstanden werden als Archivgut, das sich auf eine einzige Person bezieht.
Nach bayrischem Archivrecht wären die Personenstandsunterlagen dagegen als
personenbezogen einzustufen. 
Damit ist nur die allgemeine Schutzfrist anzuwenden, die 10 Jahre nach
"Entstehung" der Unterlagen abläuft. Der Begriff der Entstehung bedarf dabei wei-
terer Bestimmung. Bei Aktenbeständen berechnen wir die Schutzfrist ab
Schließung der Akte, also nach dem letzten organischen Zuwachs, den die Akte
erhalten hat. Die Personenstandsbücher werden aber nicht in diesem Sinne
geschlossen; sie entstehen durch die Einträge eines Jahres, werden aber durch
Hinweise und Randvermerke weitergeführt. Mit anderen Worten könnten noch am
31.12.2008 Hinweise und Randvermerkein in ein Buch nachgetragen werden, das
am nächsten Tag archivischen Nutzungsregelungen unterliegt. Beginnt damit der
Ablauf der Schutzfrist erst mit dem letzten in einem Personenstandsbuch einge-
tragenen Hinweis oder Randvermerk? Der Begriff "Entstehung" lässt hinreichend
Spielraum für Interpretationen. Meines Erachtens lässt er die Auffassung zu, das
Entstehungsjahr der Haupteinträge als Entstehungszeitpunkt zu betrachten und
die Schutzfrist nicht nach der Weiterführung zu berechnen. Nach dieser
Interpretation sind in jedem Fall die Schutzfristen abgelaufen, werden doch künf-
tig Heiratsbücher 80 Jahre, Geburtenbücher 110 Jahre und Sterberegister 30
Jahre weitergeführt und anschließend dem Archiv angeboten.

Unabhängig von der Frage, ob es sich um personenbezogenes Archivgut im Sinne
des LarchG handelt, sind stets Nutzungshemmnisse nach § 9 Abs. 2 LArchG
zuprüfen. Im Folgenden beschränken wir uns auf § 9 Abs.2 Nr.3 LArchG, demge-
mäß die Nutzung des Archivguts einzuschränken oder zu versagen ist, wenn
"Grund zu der Annahme besteht, dass schutzwürdige Belange Betroffener oder  
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Dritter entgegenstehen" (LArchG). Diese Regelung sichert den Schutz von
Persönlichkeitsrechten auch bei der Vorlage von Akten, die sich auf mehrere
Personen beziehen oder Daten über eine Person enthalten, ohne sich in ihrem
wesentlichen Inhalt auf diese natürliche Person zu beziehen. Grundsätzlich gilt,
dass die Personen, auf die sich primär der Eintrag in den an die Archive abzuge-
benden Personenstandsregistern bezieht, verstorben sind. Einzig könnten in sin-
gulären Fällen noch lebende Eheleute in archivreifen Heiratsbüchern verzeichnet
sein. Gefragt werden muss allerdings nach schutzwürdigen Belangen von
Angehörigen, insbesondere Kindern und Ehepartnern.

Welche Arten von Einträgen, von Randvermerken und von Hinweisen sind über-
haupt in Personenstandsregistern zu erwarten? Die folgende Aufstellung (S.52)
beruht im wesentlichen auf dem Text des Personenstandsgesetzes in der Fassung
von 1957. Abweichungen in den Fassungen von 1875 und 1937 sind gesondert
angegeben. Stichprobenartig wurden die Angaben anhand von Personenstands-
büchern des Kieler Standesamts überprüft. Grundsätzlich ist davon auszugehen,
dass sich Standesbeamte streng an die Regelungen des PStG gehalten haben
und halten. Einträge ohne gesetzliche Grundlage sind nicht zu erwarten.

In den Geburtenbüchern finden sich in der Regel nur Angaben, die sich auf die
Eltern des Kindes, auf die anzeigenden Personen oder auf das Kind selbst bezie-
hen. Es lassen sich aus den Geburteneinträgen also nicht die Anzahl und die
Namen der Kinder ermitteln. Nur wenn der Benutzer bereits diese Verbindungen
kennt, kann er Informationen gewinnen, die auch Persönlichkeitsrechte eventuell
vorhandener Kinder des Verzeichneten verletzen könnten. Wenn also ein Benut-
zer die Namen der Eltern, sagen wir, seines Nachbarn kennt, könnte er beispiels-
weise darauf stoßen, dass Eltern seines Nachbarn unehelich geboren oder mehr-
fach verheiratet waren.
Ähnliches gilt für die Heiratsbücher. Hier werden ausschließlich Daten zu
Eheschließenden, Trauzeugen und Eltern erfasst. Aber auch hier können Persön-
lichkeitsrechte der Kindergeneration in Frage stehen, vorausgesetzt der Benutzer
kann durch Vorwissen eine Verbindung herstellen von den eingetragenen
Eheleuten zu deren möglicherweise noch lebenden Kindern. Seit 1937 werden die
Heiratsbücher als Familienbücher geführt und mit zahlreichen Angaben zu
Kindern, in seltenen Fällen auch Enkeln, weitergeführt. Diese Familienbücher sind
erst ab 2018 archivreif; eine Benutzung wird aber die berechtigten Interessen der
Kinder, die hier verzeichnet sind und vielfach noch leben dürften, berühren.  

Besonders problematisch in der Benutzung sind Sterbebücher, vor allem weil in
ihnen nicht nur der Verstorbene sondern auch dessen Ehepartner genannt wird,
der noch am Leben sein könnte. In der Regel sind keine Hinweise auf Kinder zu
finden; wenn aber der Benutzer aufgrund anderer Informationen einen Bezug zu
Kindern herstellen kann, wird er zahlreiche sensible Daten über ihr Elternhaus
gewinnen können (z.B. Scheidungen, früher Tod eines Elternteils, Todesursachen,
berufliches Milieu). Erst in der Fassung von 1957 entfällt zudem die Bestimmung,
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dass Daten über die Eltern aufgenommen werden. War der Verstorbene in sehr
jungem Alter, können die Eltern auch heute noch leben.

Die Durchsicht der Geburten- und Heiratsbücher brachte eine weitere Art von
Hinweisen zutage, die sich nicht direkt auf das PStG zurückführen lässt. Diese
Hinweise sind besonders problematisch, weil sie auf die Eheschließung oder den
Sterbefall von Kindern der Eingetragenen verweisen, in seltenen Fällen auch unter
Namensnennung. Hier wird regelmäßig auf den § 1706 Abs. 2 Satz 2 BGB a.F.
hingewiesen. § 1706 BGB, bis 1970 in Kraft, regelte die sogenannte Einbenen-
nung: Ein uneheliches Kind erhielt stets den Familiennamen der Mutter und
behielt ihn auch bei, wenn die Mutter heiratete. § 1706 BGB a.F. regelte nun, dass
das Kind den Namen des neuen Ehemannes annehmen konnte, sofern dies aus-
drücklich gegenüber einer zuständigen Behörde erklärt wurde. Dieser Vorgang
führte zu einem Randvermerk zum Geburtseintrag des Kindes und zu einem
Hinweis im Familienbuch der Eltern (nach PStG von 1937). Warum sich aber
Hinweise auf die Eheschließung oder den Tod des betroffenen Kindes auch beim
Geburts- oder Heiratseintrag seiner Mutter finden, ließ sich noch nicht abschlie-
ßend klären. Das ändert aber nichts daran, dass somit in seltenen Fällen unehe-
lich geborene Personen namentlich genannt werden, die heute noch leben könn-
ten.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in der Regel die in den
Personenstandsbüchern genannten Personen nicht mehr am Leben sind. Einzige
Ausnahme können Ehepartner sein, die in Sterbebüchern oder Geburtenbüchern
genannt werden, sowie Eltern in Sterbebüchern. Hinzu kommt die Tatsache, dass
die Namensübertragung des Mannes an ein uneheliches Kind der Frau (§1706
BGB) zu zum Teil namentlichen Hinweisen auf Kinder in Geburten- und Heirats-
büchern führt. Diese Ausnahmen sind jedoch als sensibel einzuschätzen. 
Auch schutzwürdige Belange der Kindergeneration können durch eine Benutzung
betroffen sein. Zwar muss dafür der Benutzer bereits vorab die verwandtschaft-
lichen Zusammenhänge kennen, doch dürfte das gerade angesichts der vorrangig
genealogischen Nutzung regelmäßig der Fall sein. 
Die Bereitstellung von Personenstandsregistern zur freien Benutzung im Lesesaal
erscheint angesichts dessen ausgeschlossen. Besucherinnen und Besuchern
sollten die Namensverzeichnisse zur Verfügung gestellt werden, anhand derer sie
gesuchten Eintrag ermitteln können. Anhand dieser Angaben muss das Archiv
dann Reproduktionen der Beurkundung erstellen, wobei geprüft werden muss, ob
durch diese Weitergabe berechtigte Belange Dritter verletzt würden. Im Einzelfall,
besonders für wissenschaftliche Benutzung, lässt das Archivrecht zugleich hinrei-
chend Spielraum, um unter Auflagen eine Benutzung auch der Personenstands-
bücher selbst zu ermöglichen.
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Empfehlungen des Schleswig-Holsteinischen Archivtags 2008

Mit dem 01. Januar 2009 tritt die Novelle des Personenstandsgesetzes in Kraft.
Mit dem Gesetz wird das Personenstandsrecht vereinfacht. An die Stelle der her-
gebrachten Personenstandsbücher treten in Zukunft elektronische Personen-
standsregister. In den zuständigen Standesämtern werden sich damit die Anzahl
der zu führenden Register wie auch die in diese Register aufzunehmenden Daten
reduzieren.

1. Zuständigkeit:

Ab dem 1. Januar 2009 sind die Kommunalarchive zuständig für die
Endarchivierung der Personenstandsregister. Grundlage hierfür ist das Gesetz
über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivgutes in Schleswig-Holstein
(LArchG) vom 11.08.1992.

Zuständig für die Archivierung der Personenstandsunterlagen sollten die Archive
derjenigen Städte, Ämter oder Gemeinden sein, in denen nach der jeweils gülti-
gen Standesamtsgliederung ein Standesamt seinen Sitz hat (Standortprinzip).

2. Folgen für die kommunalen Archive:

- Anbietung:
Im Unterschied zum heutigen Verfahren werden die Personenstandsregister-
und -bücher von den Standesämtern nur befristet weitergeführt. Nach Ablauf
der Fristen müssen diese mit Beginn des Jahres 2009 dem zuständigen
Archiv, nach § 15 LArchG i. d. R. dem Stadt-, Amts- oder Gemeindearchiv, für
die dauernde Endarchivierung zugeleitet werden und zwar: alle
Heiratsbücher bis 1928, Geburtenbücher bis 1898 und Sterbebücher bis
1978, ferner die dazugehörigen Sammelakten und Zweitbücher. In den
Folgejahren kommt jeweils ein weiterer Jahrgang hinzu, ab 2038 auch
Familienbücher. Personenstandsbücher und Zweitbücher sind räumlich
getrennt und vor unbefugtem Zugriff geschützt zu lagern.   

- Benutzung:
Die bisher rigide Nutzungsbeschränkung von Personenstandsunterlagen wird
nach Ablauf der Fortführungsfristen durch die liberalen Benutzungsregelun-
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Auswirkungen der Novellierung der Personenstandsgesetzgebung auf die
kommunalen Archive
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gen nach § 9 LArchG des schleswig-holsteinischen Archivrechts ersetzt.
Damit ist mit einer verstärkten genealogischen Nutzung von Personen-
standsunterlagen zu rechnen.

- Elektronische Registerführung:
Personenstandsregister werden ab spätestens 2013 elektronisch geführt. Die
Archive haben damit mittelfristig die Personenstandsregister in digitaler Form
zu übernehmen.  

3. Maßnahmen:

Um die Neuregelungen umzusetzen, müssen die Archivträger, insbesondere
die Kommunen, entsprechende Vorbereitungen treffen und Maßnahmen
ergreifen: 

- Dem zuständigen Archiv müssen die benötigten Räumlichkeiten und Mittel
für eine gesetzeskonforme Lagerung und Erhaltung der Unterlagen zur
Verfügung stehen.

- Das Archiv muss über hinreichend geschultes und ausreichendes Personal
verfügen, das die zu erwartende vermehrte Benutzung durch Anfragen und
Einsichtnahme im Lesesaal bewältigen kann; anfallende Gebühren für die
Auskunftserteilung sind zu regeln.

- Archivare sind an der Einführung eines elektronischen Systems zu betei-
ligen, um die langfristige Datensicherung in Archivsystemen sicherzustellen. 

Schleswig-Holsteinischer Archivtag
Rendsburg, 27. und 28. Mai 2008

Veranstalter:

Landesarchiv Schleswig-Holstein

Verband schleswig-holsteinischer
Kommunalarchivarinnen und -archivare (VKA)

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag

Schleswig-Holsteinischer Landkreistag

Städteverband Schleswig-Holstein
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Archiv und Museum - eine gute Symbiose

Christiane Thomsen, Stadtarchiv Friedrichstadt

Das Stadtarchiv Friedrichstadt ist im erhalten gebliebenen Anbau einer 1977 abge-
rissenen Schule untergebracht. Das Gebäude diente zunächst auch der
Sozialstation und dem Spielmannszug als Unterkunft, das Archiv beanspruchte
drei ehemalige Klassenräume und den Dachboden für sich. In einem Klassen-
raum im Erdgeschoss wurden die Kirchenbücher der Lutheraner, Mennoniten und
Remonstranten untergebracht, der zweite Raum diente als Bibliothek und der drit-
te war Magazin und Arbeitsraum zugleich. 

Das Magazin im Arbeitsraum des Archivs

Auf dem Dachboden wurden selten
genutzte Bibliotheksbestände sowie Ex-
ponate aus Friedrichstadts Geschichte
aufbewahrt.
Als die Verwandten des 1984 verstorbe-
nen katholischen Pfarrers Klaus Jocken-
hövel dessen Nachlass der Gesellschaft
für Friedrichstädter Stadtgeschichte über-
gaben, wurde ein weiterer Raum dafür zur
Verfügung gestellt.
1996 wurde die Verfasserin eingestellt, um
in einem ehemaligen Speichergebäude,
der "Alten Münze", eine Ausstellung zur
Friedrichstädter Stadtgeschichte einzu-
richten und ein Museum aufzubauen. Eine
Museumssammlung gab es nicht, die
Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtge-
schichte, die zuvor das Stadtarchiv aufge-
baut hatte, hatte aber von Anfang an
Gegenstände zur Stadtgeschichte gesam-
melt. Auf diese Bestände konnte zurück-
gegriffen werden. Daneben stand das

Archiv für inhaltliche Recherchen zur Verfügung und die umfangreiche
Fotosammlung konnte mit einbezogen werden. 

Fünf Jahre später ging der nebenamtliche Archivar in Ruhestand und es ergab
sich für mich die Möglichkeit, das Archiv mit zu betreuen. Fachlich unterstützt vom
Landesarchiv und mit Hilfe einiger ehrenamtlicher Mitarbeiter konnte inzwischen
viel erreicht werden. Das Stadtarchiv "bewohnt" alle Räume des mehr als 500 m²
großen Gebäudes. 
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Im Erdgeschoss wurden zwei Magazinräume mit Rollregalanlagen eingerichtet,
die Platz für mehr als einen Kilometer Akten bieten. 

Der ehemalige Magazin- und Arbeitsraum
dient als Büro, zudem werden die Besucher
hier betreut. Zwei große Räume werden
museal genutzt: ein Schauraum mit Möbeln
aus dem späten 19. Jahrhundert bietet
sicheren Platz für diese Großexponate.
Zudem können hier Besprechungen stattfin-
den, zukünftig soll er eventuell auch als
Hochzeitszimmer genutzt werden. 

Der Werkstattraum, in dem Sonderausstellungen vorbereitet werden, dient auch
für die Inventarisierung von Museumsgut. Es ist vorgesehen, hier Schulklassen
museumspädagogisch zu betreuen. Das Archiv ist somit das schriftliche aber auch
gegenständliche Gedächtnis der Stadt. Daneben fungiert es auch als eine Art
"Geschäftsstelle" der Gesellschaft für Stadtgeschichte, die zweimal jährlich ein
Aufsatzheft herausgibt.

Seit 2008 werden hier die Akten des neu gegründeten Amtes Nordsee-Treene
untergebracht. Zudem werden von 2009 an die Akten des Standesamtes hier auf-
bewahrt. Damit ist der Bestand des Archivs gesichert, die Aufgaben sind jedoch
auch gewachsen. Das Amt zahlt für die Aufbewahrung der archivwürdigen Akten
an die Stadt 40.- Euro pro laufenden Meter jährlich, die Übernahme der Akten wird
nach Aufwand berechnet. Die Benutzung des Archivs für Besucher ist frei, für die
Bearbeitung schriftlicher Anfragen wird jedoch eine Gebühr fällig.
Im Jahr haben wir ca. 300 Anfragen und Besucher, die Auskünfte aus unseren
Beständen wünschen. Die meisten kommen natürlich aus der Verwaltung, zudem
betreuen wir Familienforscher, denn wir haben Kirchenbücher von drei Friedrich-
städter Religionsgemeinschaften in unseren Beständen. Oft können wir auch
Bauherren helfen, die ihre Häuser restaurieren möchten, da wir über Akten zu
jedem Haus in der Altstadt verfügen.
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Zur Zeit arbeiten zwei Teilzeitkräfte mit zusammen 27 Wochenstunden sowie eine
geringfügig Beschäftigte im Archiv. Daneben gibt es viele Ehrenamtler, ohne die
es wesentlich schwieriger wäre, alle Aufgaben zu bewältigen. So bettet eine Frau
zweimal wöchentlich Akten um, ihr Mann, ein pensionierter Kunstlehrer, restauriert
die Gemälde und Grafiken aus dem Bestand der Stadt, drei Frauen inventarisie-
ren das Museumsgut, eine betreut das Zeitungsarchiv und auch um Familienfor-
scher kümmert sich jemand ehrenamtlich. 
Es bleibt jedoch viel zu tun! Neben einer Neuerarbeitung der Dauerausstellung im
Museum stehen in den nächsten Jahren auch für das Archiv wichtige Aufgaben
an. Der Altbestand muss endlich per PC erfasst werden, zudem kommen mit der
Novellierung des Personenstandsgesetzes neue Aufgaben auf uns zu. Dennoch
kann man sagen, dass die Zusammenlegung von Archiv und Museum für beide
Teile positiv war!
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Praktikum im Kreisarchiv Stormarn

Florian Bayer

Zum Abschluss meines insgesamt zehnwöchigen Praktikums im Kreisarchiv
Stormarn möchte ich in diesem Bericht meine Erfahrungen während des
Praktikums zusammenfassen.
Da ich mich bereits seit längerer Zeit für den Beruf des Archivars interessiere und
über mein Geschichtsstudium an der Universität Hamburg immer wieder mit dem
Begriff des Archivs als wichtige Grundlage für das Quellenstudium konfrontiert
wurde, beschloss ich im Sommer 2006, diesen Beruf im Rahmen eines Praktikum
einmal in der Praxis kennenzulernen. Auf der Suche nach einem Praktikumsplatz
stieß ich auf die Homepage des Kreisarchivs Stormarn, über die ich Kontakt zu
Dipl.-Archivar Stefan Watzlawzik aufnahm, um mich für ein Praktikum beim
Kreisarchiv zu bewerben. Dieses Praktikum konnte ich dann auch während der
Semesterferien im Februar/März 2007 sowie im Juli 2007 dort absolvieren.

Zu Beginn des Praktikums zeigte Herr Watzlawzik mir die Räumlichkeiten des
Archivs, zu denen neben dem Benutzerraum und dem Magazin auch das
Zwischenmagazin gehört, in welchem die vom Archiv übernommenen Akten ver-
packt und konserviert werden. Bereits am ersten Tag wurde ich dann auch schon
an meine Hauptaufgabe während des Praktikums herangeführt: die Erschließung
des insgesamt etwa fünf lfd. Meter umfassenden Bestands B2, der Unterlagen zur
Wiedergutmachung für die Opfer des Nationalsozialismus in Stormarn enthielt.
Diese Unterlagen bestehen vor allem aus den Entschädigungsanträgen der durch
die Nationalsozialisten verfolgten Personen sowie den Entscheidungsvorgängen
des für die Anerkennung dieser Anträge zuständigen Kreissonderhilfsausschus-
ses.

Meine Aufgabe bestand darin, diese Akten durchzusehen und mit Hilfe des
Archivprogramms Augias zu erfassen, indem ich ihren Titel, ihre Laufzeit, ihren
Umfang sowie das Vorhandensein besonderer Unterlagen in den Akten in das
Programm eingab. Des weiteren entnahm ich die teilweise in den Akten enthalte-
nen Fotos, verzeichnete sie und digitalisierte sie dann, um sie später mit dem in
Augias eingegebenen Datensatz verknüpfen zu können. Diese Arbeit gab mir
einen guten Einblick in eine grundlegende Tätigkeit des Archivarberufes.

Neben der Erschließung eines Bestands lernte ich jedoch auch das ganz norma-
le Alltagsgeschäft eines Archivs kennen, indem ich Akten aushob und
Benutzeranfragen bearbeitete. Dabei bemerkte ich schnell, dass das allgemein in
der Gesellschaft bekannte Bild vom staubigen Archiv keineswegs mit der Realität
übereinstimmt. Die Arbeit des Archivars in einem kommunalen Archiv erfordert
nämlich nicht nur das genaue Erfassen der Bestände, sondern besteht auch aus 
dem Service für die Benutzer, der Koordination der Aktenbeschaffung sowie der
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Planung und Realisierung von Projekten, wie etwa der Internetpräsentation der
Archivbestände. Ein Archivar hat daher ein äußerst vielseitiges Arbeitsfeld, das ihn
auch in seinen sozialen und organisatorischen Kompetenzen fordert.

Dank der guten Betreuung von Herrn Watzlawzik war es mir während meines
Praktikums auch möglich, an zwei Aktenübernahmen teilzunehmen, bei denen ich
dann auch einmal einige staubige und schimmelbefallene Akten in den Kellern der
Kreisverwaltung in Augenschein nehmen konnte. Vor allem aber zeigte mir Herr
Watzlawzik bei diesen Aktenübernahmen, anhand welcher Kriterien der Archivar
über die Übernahme der Verwaltungsakten ins Archiv entscheidet. Dadurch konn-
te ich mein Bild über den Weg der Unterlagen aus den Ämtern bis ins Magazin des
Kreisarchivs vervollständigen.
Weiterer Höhepunkt meines Praktikums war eine Einführung in die Paläographie
der frühen Neuzeit und des Mittelalters, bei der ich lernte, auch ältere Handschrif-
ten zu lesen. Besonders interessant waren zudem die Besuche des Landeskir-
chenarchivs und des Stadtarchivs in Kiel, bei denen ich während der Führungen
durch die zuständigen Archivare einen Einblick in die Arbeit und die Bestände
anderer Archive erhielt. Auf diese Weise wurde mein Bild vom Archivarsberuf her-
vorragend ergänzt.

Insgesamt war das Praktikum im Kreisarchiv Stormarn für mich äußerst lohnens-
wert. Ich habe sehr gute und interessante Einblicke in den Archivarsberuf und die
praktische Arbeit des Kreisarchivs erhalten. Dies wurde mir vor allem durch die
gute Betreuung während meines Praktikums ermöglicht. Besonders positiv emp-
fand ich die Tatsache, dass ich von Anfang an in die Arbeit des Kreisarchivs ein-
gebunden wurde und bei auftretenden Fragen und Problemen stets einen
Ansprechpartner hatte. Dadurch ergab sich für mich keine Leerlaufzeit, wie ich sie
bereits während anderer Praktika erlebt hatte. Vielmehr fühlte ich mich in meiner
Arbeit als Praktikant gewürdigt und hatte das Gefühl, mit dieser auch einen wich-
tigen Beitrag für das Kreisarchiv leisten zu können.

Abschließend möchte ich mich daher bei allen Mitarbeitern des Kreisarchivs und
der Kulturpflege noch einmal herzlich für ihre Freundlichkeit und Unterstützung
während meines Praktikums bedanken. Besonders Herrn Watzlawzik danke ich
für die sehr gute Betreuung und seinen Einsatz, durch den ich so viele interes-
sante Aspekte des Archivarsberufes kennenlernen konnte.
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Historisches Kalenderblatt des Stadtarchivs Wedel

Anke Rannegger, Stadtarchiv Wedel

Mit dem “Historischen Kalenderblatt” erscheint einmal monatlich in der Regional-
zeitung “Wedel-Schulauer Tageblatt” ein kurzer Beitrag zur Stadtgeschichte. “Was
ereignete sich vor 15, 30 oder 40 Jahren?” lautet die Frage, die mit aufbereitetem
Archivmaterial zu bemerkenswerten Geschehnissen beantwortet wird. Die seit
fünf Jahren erscheinende Kolumne kommt nun aufgrund des großen Interesses
auch online auf die Seite des Stadtarchivs unter www.wedel.de. 
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Bundeskonferenz
der Kommunalarchive

- Unterausschuss Aus- und Fortbildung -

in Zusammenarbeit mit der Fachgruppe 2 im VdA
und dem LWL-Archivamt für Westfalen

Kommunalarchive und Internet

17. Fortbildungsseminar der BKK
10. - 12. November 2008

Halle
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Auszug aus dem Kriminalroman 
"Mann ohne Makel"
von Christian von Ditfurth:

"Am Morgen trank er nur eine Tasse Kaffee. Er war aufgeregt, wie immer, wenn er
in ein Archiv ging. Wie viele Rätsel mochten sich noch in den Akten verstecken, in
den Millionen von Seiten Papier? Es war so ähnlich wie bei den modernen
Schatzsuchern, hundert Versuche, ein Treffer, wenn überhaupt. Immerhin, die
Erfolgsaussichten waren größer als beim Lotto.
Stachelmann meldete sich im Lesesaal an. Im Saal standen Tische und Stühle in
Reihen. Die meisten Tische waren besetzt, mehrheitlich junge Leute mit Laptops,
die für Examensarbeiten nach Archivperlen suchten. Er sah auch einige ältere
Männer, manche schlugen sich mit der eigenen Geschichte herum. Einmal hatte
Stachelmann sogar Egon Krenz über Akten gebeugt gesehen, als er sich auf sei-
nen Prozess vorbereitete. Es wäre ein tröstlicher Gedanke, wenn bei mancher
ehemaligen Größe aus Partei und Staat der DDR das Gewissen der Antrieb wäre,
im Archiv nach dem zu suchen, was bei fast allen die Verdrängung schon ver-
schüttet hat.
Stachelmann freute sich, als ein Mitarbeiter des Lesesaals sich an ihn erinnerte,
ein hoch gewachsener älterer Herr mit einer langen Nase. Ihn hatte Stachelmann
noch als Mitarbeiter des Instituts für Marxismus-Leninismus kennen gelernt.
Seinen Namen hatte er vergessen, in solch peinliche Lage geriet er oft.
Stachelmann freute sich, als er das Namensschild des Mannes entziffern konnte,
es war Herr Bender.
"Gut, dass Sie uns den Bestand vorab genannt haben. Es herrscht großer An-
drang. Es war doch NS 3?"
Stachelmann nickte. "NS 3, das Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt der SS,
und NS 4."
"Kommen Sie bitte mit", flüsterte Bender. Er führte Stachelmann zu dem großen
Regal mit den Findbüchern, die meisten blau eingeschlagen. Er zeigte auf meh-
rere Bände, auf deren Rücken erkannte Stachelmann die Signaturen NS 3 und NS
4. "Schauen Sie hinein. Sie können allerdings in dieser Woche nicht alles bekom-
men. Eine Behörde muss etwas ermitteln, dringend, eilig und so weiter. Man freut
sich als Staatsbürger, wenn eine Behörde sich beeilt. In diesem Fall aber sind Sie
der Leidtragende."
"Welche Behörde?, flüsterte Stachelmann. 
"Kommen Sie auf den Gang", sagte Bender. Als sie den Lesesaal verlassen hat-
ten, flüsterte Bender: "Irgendeine Stelle der Hamburger Finanzverwaltung. Steuer-
fahndung, tippe ich mal. Nur, die Steuerhinterzieher in diesen Akten, die sind
längst aus dem Schneider, verjährt. Und nun verklage mal jemand die SS oder
ihren Verwaltungschef Pohl auf Steuernachzahlung." Bender kicherte." .......

Aus: Christian von Ditfurth: Mann ohne Makel. Stachelmanns erster Fall. (c) 2002, 2004 by Verlag Kiepenheuer 
& Witsch, Köln.
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Das Gespenst Urheberrecht geht um

Anke Rannegger, Stadtarchiv Wedel

Die Angst geht durch die Amtsstuben der Archive.
Horrorszenarien, Gruselgeschichten wie aus archivischen
Alpträumen lassen die Kollegen vor Angst erstarren.
"Erstattungsansprüche aus dem Urheberrecht" sind die
Schreckensworte, die sich die Archivare auf den Tagungen
leise zuraunen. Mal wird von Regressforderungen im vier-
stelligen Bereich berichtet. Einige kennen Geschichten von
abzockenden Rechtsanwälten, die nichts lieber machen, als
die Internetseiten der Archive nach Fotos durchsuchen, die
möglicherweise widerrechtlich veröffentlicht wurden. Alles
nur Panikmache? Wohl kaum. 

Das Urheberrecht schützt die Werke von Kunst, Literatur
und Wissenschaft vor unberechtigter Verwendung. Hierzu
zählen selbstverständlich auch die Fotos, Auf-sätze, Bücher
etc. die sich in jedem Archiv befinden. Nach dem Gesetz
endet der Urheberrechtsschutz 70 Jahre nach dem Tode
des Urhebers. Wer das Urheberrecht verletzt, ist schadens-
ersatzpflichtig und kann mit einem Bußgeld belangt werden.
Eine vorsätzliche Verletzung ist zudem unter Strafe gestellt.
Soweit die Angaben aus den einschlägigen Bestimmungen. 

Was heißt das nun konkret für Archive in denen unzählige
Werke (Fotos, Filme, Manuskripte, Aufsätze etc.) liegen, die
schon unsere Vor- Vor- Vorgänger irgendwoher bekommen
haben? Wo niemand mehr weiß, ob mit der Tochter der
Fotografin Lieschen Müller, die froh war, dass der Nachlass
ihrer Mutter vom Archiv noch gewürdigt wurde und die dann
wieder nach Chile zurückging, über das Thema Urheber-
recht verhandelt wurde? Oder die Videofilme des schon
längst verstorbenen Heiner Meier, die der Nachbar aus dem
Müllcontainer fischte und dem Stadtarchiv brachte? Was ist
mit denen? 
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Sollen wir nun aus Angst die Schotten dicht machen und
Fotos, über deren Rechte wir nicht ausreichend informiert
sind, aus Vorsicht gar nicht mehr veröffentlichen? Oder gar
überhaupt nicht mehr dem Benutzer vorlegen, wie es
Stephan Dusil, Autor des Aufsatzes "Zwischen Benutzung
und Nutzungssperre: Zum Urheberrechtlichen Schutz von
archivierten Fotografien", veröffentlicht im Archivar,
Ausgabe Mai 2008, für Fotos in Archivbeständen resümiert,
die noch nicht veröffentlicht wurden? Eine schreckliche
Vorstellung für jeden Archivar, denn es kann doch niemand
wünschen, dass wir unsere Schätze der Allgemeinheit vor-
enthalten müssen! Oder wollen wir jetzt unsere kostbare
Arbeitszeit damit zubringen, weltweit nach möglichen
Urhebern zu suchen und wochenlang zu recherchieren, ob
ein Foto schon einmal irgendwo abgedruckt, ausgestellt
oder im Internet veröffentlicht wurde? Und am Ende sind wir
dann meist auch nicht schlauer geworden. Hier muss
schleunigst Abhilfe und Rechtssicherheit zugunsten des
Gemeinwohls und der Archive geleistet werden. 

Bis dahin müssen wir verstärkt wachsam sein, lieber einmal
mehr prüfen und zunächst zurückhaltend agieren. Die
Problemlösung eines kleinen Teiles steht vielleicht schon
bald ins Haus, da Bibliothekaren und Medienfachleute flei-
ßig an einer Lösung für die sogenannten "verwaisten
Werke", also für Werke, deren Autoren und Rechteinhaber
unbekannt oder nicht zu ermitteln sind, arbeiten. Die laufen-
den öffentlichen Diskussionen zu diesem Thema können auf
Homepages wie z.B. vom Aktionsbündnis "Urheberrecht für
Bildung und Wissenschaft" oder auf dem Bibliotheksportal
nachgelesen werden. 
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Herausgeber: 
Verband schleswig-holsteinischer Kommunalarchivarinnen und -archivare e.V.
(VKA)

Redaktion:
der Vorstand des VKA - und
Ulrich Dagge, Grasweg 47, 24226 Heikendorf, Tel. 0431/24954

Redaktionsanschrift
Ulrich Dagge/Jutta Briel, Grasweg 47, 24226 Heikendorf, Tel. 0431/24954,
Fax: dito, e-mail: vka.sh@freenet.de

Manuskripte sind sehr willkommen. Bitte per Diskette oder e-mail an die
Redaktion.  
Für den Inhalt der namentlich gekennzeichneten Texte sind die Autorinnen
und Autoren verantwortlich.

Bezug: 
Die Mitteilungen werden an die Mitglieder des VKA kostenlos versandt.
Nichtmitglieder können die Hefte gegen 5,- EURO (incl. Porto)  erhalten.

Vorstand des VKA:
Jutta Briel, 1. Vorsitzende, c/o Stadtarchiv Kiel
Anke Rannegger, 2. Vorsitzende, c/o Stadtarchiv Wedel
Peter Wengel, Schatzmeister, c/o Stadtarchiv Kappeln
Almut Ueck, Schriftführerin, c/o Kreisarchiv Nordfriesland
Kirsten Puymann, Beisitzerin, c/o Gemeinsames Archiv Kreis Steinburg 
und  Stadt Itzehoe
Dr. Manfred v. Essen, Beisitzer,  c/o Stadtarchiv Norderstedt
Matthias Roese, Beisitzer, c/o Archivgemeinschaft Gettorf

Geschäftsstelle:
Jutta Briel, Stadtarchiv Kiel, Fleethörn 9 - 17,  24103 Kiel, Tel: 0431/901-
3421, Fax: 0431/901-63423, e-mail: jutta.briel@kiel.de 
Internet: www.vka-sh.de 
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